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II 

(Vorbereitende Rechtsakte) 

WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS 

Stellungnahme zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über den Schutz der Dia
lysepatienten durch größtmögliche Verringerung der Aluminiumexposition 

(84/C 35/01) 

Die Vorlage, die Gegenstand der Befassung war, ist im Amtsblatt der Europäischen 
Gemeinschaften Nr. C 202 vom 29. Juli 1983 auf Seite 5 veröffentlicht worden. 

A. RECHTSGRUNDLAGE DER STELLUNGNAHME 

Am 13. Juli 1983 beschloß der Rat, den Wirtschafts- und Sozialausschuß aufgrund der 
Artikel 100 und 235 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemein
schaft um Abgabe einer Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag zu ersuchen. 

B. STELLUNGNAHME DES WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSSES 

Der Wirtschafts- und Sozialausschuß hat seine Stellungnahme zu dem vorgenannten 
Thema auf seiner 213. Plenartagung am 14./15. Dezember 1983 in Brüssel verabschie
det. 

Die Stellungnahme hat folgenden Wortlaut: 

DER WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf 
die Artikel 100 und 235, 

gestützt auf das Ersuchen des Rates der Europä
ischen Gemeinschaften vom 13. Juli 1983 um Stel
lungnahme zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des 
Rates über den Schutz der Dialysepatienten durch 
größtmögliche Verringerung der Aluminiumexposi
tion, 

gestützt auf den Beschluß des Präsidiums vom 
5. Juli 1983, die Fachgruppe Umweltschutz, 
Gesundheitswesen und Verbrauch im Vorgriff auf 
die bevorstehende Befassung mit der Ausarbeitung 
einer Stellungnahme zu diesem Thema zu beauftra
gen, 

gestützt auf den mündlichen Bericht von Herrn 
Monier, Berichterstatter, 

gestützt auf die Stellungnahme, die die vorgenannte 
Fachgruppe in ihrer 78. Sitzung am 16. November 
1983 annahm, 

gestützt auf die Beratungen im Rahmen seiner 
213. Plenartagung am 14./15. Dezember 1983 (Sit
zung vom 14. Dezember) — 

VERABSCHIEDETE FOLGENDE 
STELLUNGNAHME 

einstimmig: 

1. Allgemeine Bemerkungen 

1.1. Der Wirtschafts- und Sozialausschuß begrüßt 
die Initiative der Kommission zur Verringerung der 
Aluminiumexposition der Dialysepatienten, zumal 
deren Zahl in der Gemeinschaft erheblich zugenom
men hat. 

1.2. Er stellt fest, daß der Prozentsatz der Dialyse
patienten gegenwärtig von einem Mitgliedstaat zum 
anderen variiert. Außerdem verlief die Entwicklung 
der Zahl der eingerichteten Dialysezentren von 1971 
bis 1981 in den Mitgliedstaaten unterschiedlich. 
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1.3. Es handelt sich hier aber um ein therapeuti
sches Gebiet, das nach Ansicht des Ausschusses grö
ßere Aufmerksamkeit verdient, wenn man Wert dar
auf legt, daß eine zufriedenstellende Deckung des 
Bedarfs erreicht wird und dies auch in Zukunft so 
bleibt. Insbesondere ist hier an die Möglichkeiten zu 
denken, die Anwendung der Hämodialysebehand-
lung auf neue Personengruppen, die an Nieren
insuffizienz leiden, auszudehnen. 

1.4. Der Ausschuß ist sich demgegenüber der Tat
sache bewußt, daß die Kosten der Hämodialysebe-
handlung schon jetzt sehr hoch sind, während 
gleichzeitig befürchtet werden könnte, daß die im 
Richtlinienvorschlag enthaltenen Auflagen zu 
zusätzlichen finanziellen Belastungen führen. Er 
schließt sich jedoch der Auffassung der Kommis
sion an, daß sich die Kosten durch die Anwendung 
der Richtlinie nur geringfügig erhöhen werden. 
Ohne die in diesem Richtlinienvorschlag empfohle
nen Maßnahmen gingen die Dialysepatienten seines 
Erachtens ein erheblich höheres Risiko ein, an einer 
Enzephalopathie oder Osteomalazie zu erkranken, 
was zu noch höheren Krankenhauskosten führen 
würde. 

1.5. Daher hält der Ausschuß es für erforderlich, 
nochmals die Bedeutung sämtlicher Vorbeugungs
maßnahmen hervorzuheben, die der Richtlinienvor
schlag sowohl bezüglich der Gesundheit der Dialyse
patienten als auch bezüglich der von der Sozial
versicherung zu tragenden Kosten enthält. 

1.6. Schließlich begrüßt der Ausschuß die Tatsa
che, daß im Rat eine Arbeitsgruppe „Gesundheit" 
gebildet wurde, die diesen Richtlinienvorschlag prü
fen soll. Er würde es noch mehr begrüßen, wenn 
diese Arbeitsgruppe zu einer festen Institution 
würde, über die erforderlichen Fachkenntnisse ver
fügte und auch mit der Prüfung weiterer Vorschläge 
betraut würde, die die Kommission zu gesundheit
lichen Fragen und insbesondere zum Schutz von 
Patienten vorlegen sollte. 

2. Besondere Bemerkungen 

Zu Artikel 2 Absatz 1 

Im Lichte der obigen Bemerkungen schlägt der Aus
schuß vor, das Wort „wünschenswert" durch das 
Wort „unerläßlich" zu ersetzen. 

Zu Artikel 3 

Absatz 1 

Im gleichen Sinne regt der Ausschuß an, diesen 
Absatz folgendermaßen zu formulieren: 

Geschehen zu Brüssel am 14. Dezember 

„Ab 1. Januar 1986 haben die Mitgliedstaaten 
sicherzustellen, daß der Aluminiumgehalt in 
den Dialyseflüssigkeiten niemals 30 fig/1 über
schreitet; es wird empfohlen, diesen Alumini
umgehalt auf höchstens 10 u.g/1 zu begrenzen." 

Absatz 6 

Der Ausschuß ist sich zwar der technischen Schwie
rigkeiten bewußt, die sich durch die Festlegung 
einer bestimmten Frist für die Erreichung des Wer
tes von 10jig/l ergeben, bittet die Kommission 
jedoch, die technische Entwicklung sowie die 
Anwendung ihrer Ergebnisse auf dieses Gebiet sehr 
genau zu verfolgen. 

Artikel 7 

Der Ausschuß stellt fest, daß die Kommission beab
sichtigt, den Laboratorien Referenzproben sowie ein 
Programm zur Qualitätskontrolle zur Verfügung zu 
stellen, um ihnen bei der Verbesserung des Nach
weises von Aluminium behilflich zu sein. 

Nach Ansicht des Ausschusses ist diese Maßnahme 
um so notwendiger, als Laboratorien bei der Ana
lyse von identischen Proben zu recht unterschied
lichen Ergebnissen gekommen sind. 

Zu Anhang l 

Absatz 1 

Der Ausschuß schlägt vor, die einmal festgelegte 
Frequenz der Untersuchungen des Plasmas oder des 
Serums auf Aluminium anhand der gemachten 
Erfahrungen zu überprüfen. 

Absatz 3 

Der Ausschuß schlägt vor, diesen Absatz wie folgt 
zu formulieren: 

„Übersteigt der Aluminiumspiegel im Plasma 
bzw. Serum 100 jxg/1, so dürften häufigere 
Untersuchungen, eine intensivere Überwachung 
der Gesundheit des Patienten und Maßnahmen 
zur Verringerung der Aluminiumexposition 
zweckmäßig sein." 

Absatz 4 

In der französischen Fassung sollte das Wort „dev-
raient" durch das Wort „doivent" ersetzt werden. 

Der Präsident 

des Wirtschafts- und Sozialausschusses 

Francis CEYRAC 



9. 2. 84 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. C 35/3 

Stellungnahme zu der Empfehlung für eine Verordnung des Rates betreffend den 
Abschluß des internationalen Übereinkommens über die Harmonisierung der 

Warenkontrollen an den Grenzen vom 21. Oktober 1982 

(84/C 35/02) 

Die Vorlage, die Gegenstand der Befassung war, ist im Amtsblatt der Europäischen 
Gemeinschaften noch nicht veröffentlicht worden. 

A. RECHTSGRUNDLAGE DER STELLUNGNAHME 

Am 19. Oktober 1983 beschloß der Rat, den Wirtschafts- und Sozialausschuß aufgrund 
von Artikel 198 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemein
schaft um Abgabe einer Stellungnahme zu der vorgenannten Empfehlung zu ersuchen. 

B. STELLUNGNAHME DES WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSSES 

Der Wirtschafts- und Sozialausschuß hat seine Stellungnahme zu dem vorgenannten 
Thema auf seiner 213. Plenartagung am 14./15. Dezember 1983 in Brüssel verabschie
det. 

Die Stellungnahme hat folgenden Wortlaut: 

DER WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf 
Artikel 198, 

gestützt auf das Ersuchen des Rates der Europä
ischen Gemeinschaften vom 19. Oktober 1983 um 
Stellungnahme zu der Empfehlung für eine Verord
nung des Rates betreffend den Abschluß des inter
nationalen Übereinkommens über die Harmonisie
rung der Warenkontrollen an den Grenzen vom 
21. Oktober 1982, 

gestützt auf den Beschluß des Präsidiums vom 
27. September 1983, die Fachgruppe Industrie mit 
der Erarbeitung einer Stellungnahme und eines 
Berichtes zu diesem Thema zu beauftragen, 

gestützt auf die Stellungnahme, die die vorgenannte 
Fachgruppe in ihrer Sitzung am 30. November 1983 
annahm, 

gestützt auf den mündlichen Bericht von Herrn 
Broicher, Berichterstatter, 

Geschehen zu Brüssel am 14. Dezember 1983. 

Der Präsident 

des Wirtschafts- und Sozialausschusses 

Francis CEYRAC 

gestützt auf die Beratungen in ihrer 213. Plenar
tagung am 14./15. Dezember 1983 (Sitzung vom 
14. Dezember) — 

VERABSCHIEDETE FOLGENDE 
STELLUNGNAHME 

einstimmig: 

Der Wirtschafts- und Sozialausschuß befürwortet 
den Abschluß des internationalen Übereinkommens 
über die Harmonisierung der Warenkontrollen an 
den Grenzen durch die Gemeinschaft, weil es 

— die Rechtsposition der Gemeinschaft als völker
rechtliches Subjekt stärkt und 

— als Ausdruck des ernsthaften Willens der Ver
tragspartner gewertet werden kann, entspre
chend den Zielen des GATT wirksame Maß
nahmen zum Abbau der Handelsschranken zu 
ergreifen. 

Der Ausschuß hat gegen den Inhalt der vorgesehe
nen Verordnung und den beigefügten Text des inter
nationalen Übereinkommens keine sachlichen Ein
wendungen und stimmt daher dem Vorschlag der 
Kommission zu. 
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Stellungnahme zu dem Vorschlag für einen Beschluß des Rates zur Annahme eines 
Hilfsprogramms für den Aufbau einer eigenen wissenschaftlichen und technologischen 

Forschung in den Entwicklungsländern (1984—1987) 

(84/C 35/03) 

Die Vorlage, die Gegenstand der Befassung war, ist im Amtsblatt der Europäischen 
Gemeinschaften Nr. C 180 vom 7. Juli 1983 auf Seite 7 veröffentlicht worden. 

A. RECHTSGRUNDLAGE DER STELLUNGNAHME 

Am 24. Juni 1983 beschloß der Rat, den Wirtschafts- und Sozialausschuß aufgrund 
von Artikel 198 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemein
schaft um Abgabe einer Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag zu ersuchen. 

B. STELLUNGNAHME DES WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSSES 

Der Wirtschafts- und Sozialausschuß hat seine Stellungnahme zu dem vorgenannten 
Thema auf seiner 213. Plenartagung am 14./15. Dezember 1983 in Brüssel verabschie
det. 

Die Stellungnahme hat folgenden Wortlaut: 

DER WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf 
Artikel 198, 

gestützt auf das Ersuchen des Rates der Europä
ischen Gemeinschaften vom 24. Juni 1983 um Stel
lungnahme zu dem Vorschlag für einen Beschluß 
des Rates zur Annahme eines Hilfsprogramms für 
den Aufbau einer eigenen wissenschaftlichen und 
technologischen Forschung in den Entwicklungs
ländern (1984—1987) ('), 

gestützt auf den Beschluß des Präsidiums vom 
5. Juli 1983, die Fachgruppe Energie und Atomfra
gen mit der Erarbeitung einer Stellungnahme zu die
sem Thema zu beauftragen, 

gestützt auf den mündlichen Bericht von Herrn 
Beretta, Berichterstatter, 

gestützt auf die Stellungnahme, die die vorgenannte 
Fachgruppe in ihrer 85. Sitzung am 2. Dezember 
1983 annahm, 

gestützt auf die Beratungen im Rahmen seiner 213. 
Plenartagung am 14./15. Dezember 1983 (Sitzung 
vom 14. Dezember), 

in Erwägung, daß das vorgeschlagene Hilfspro
gramm das erste „Forschungs- und Entwicklungs
programm auf dem Gebiet der Wissenschaft und 
Technik im Dienste der Entwicklung" ergänzen soll, 

(') ABl. Nr. C 180 vom 7. 7. 1983. 

das vom Rat der Europäischen Gemeinschaften am 
3. Dezember 1982 angenommen wurde; 

in Erwägung, daß die beiden Programme dazu bei
tragen, das 5. Gemeinschaftsziel (Verstärkung der 
Entwicklungshilfe) zu erreichen, das im Rahmen
programm der wissenschaftlichen und technischen 
Tätigkeiten der Gemeinschaft (1984—1987) festge
legt ist (2) und daß er in seiner Stellungnahme 
dazu (3) die Notwendigkeit betonte, die Hilfen für 
die Übertragung von Technologien zu erhöhen, die 
die Anpassung erleichtern; 

in Erwägung, daß im Memorandum zur Entwick
lungshilfepolitik der Europäischen Gemeinschaften 
von Oktober 1982 insbesondere die Notwendigkeit 
betont wird, in den ärmsten Entwicklungsländern 
autonome Kapazitäten in der wissenschaftlichen 
und angewandten Forschung zu entwickeln und den 
ganzen Bereich von Wissenschaft und Technologie 
im Dienste der Entwicklung einzusetzen — 

VERABSCHIEDETE FOLGENDE 
STELLUNGNAHME 

einstimmig: 

1. Allgemeine Bewertung 

1.1. Der Kommissionsvorschlag für ein neues Pro
gramm soll Beschlüsse des Rates ergänzen, die auf 

(2) Entschließung des Rates vom 25. Juli 1983 (ABl. Nr. 
C 208 vom 4. 8. 1983, S. 1). 

(3) ABl. Nr. C 211 vom 8. 8. 1983. 
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die Verbesserung der Kenntnisse der Mitgliedstaa
ten und der Entwicklungsländer in Sektoren abzie
len, welche für letztere im Rahmen einer globalen 
Forschungsstrategie von besonderem Interesse sind; 
der Wirtschafts- und Sozialausschuß hält diesen 
Vorschlag für notwendig und zum rechten Zeitpunkt 
erfolgend. 

1.2. Eigene Forschungs- und technische Anwen
dungskapazitäten sind nämlich für die ärmsten Län
der eine der Voraussetzungen für wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung. Trotz der von ihr bisher 
geleisteten finanziellen Unterstützung hatte die 
Gemeinschaft jedoch nicht die Möglichkeit, die wis
senschaftliche Forschung systematisch zur Förde
rung einer ausgewogenen und dauerhaften Entwick
lung dieser Länder heranzuziehen. 

1.3. Der Ausschuß billigt daher den Kommissions
vorschlag, möchte jedoch nachstehende Bemerkun
gen dazu vorbringen. 

2. Allgemeine Bemerkungen 

2.1. Die Stichhaltigkeit und Kohärenz des Vor
schlags ergibt sich aus den angegebenen Zielen und 
Prioritäten; seine Grenzen findet er durch das Aus
einanderklaffen von Zielen und eingesetzten Mit
teln. 

2.2. Eine Strategie der Gemeinschaftsforschung, 
die sich durch Beihilfen für eine autonome For
schung in den Entwicklungsländern in wachsendem 
Maße der Probleme des Überlebens der Bevölke
rung in diesen Ländern annimmt, könnte die Auf
bringung umfangreicherer Mittel erleichtern. Der 
Ausschuß hat es bereits als zweckmäßig bezeichnet, 
auf dem Gebiet der Entwicklungshilfe die Mittel 
zum Transfer von Techniken zu verbessern, die die 
Anpassung erleichtern ('). 

2.3. In Anbetracht der Knappheit der in dieser 
Phase verfügbaren Mittel hält der Ausschuß eine 
Konzentration auf die vordringlichsten Vorhaben 
für erforderlich; im übrigen wird im „Pisani-Memo-
randum" die Förderung einer autonomen, dauerhaf
ten Entwicklung in den ärmsten Entwicklungslän
dern als eine der Hauptaufgaben bezeichnet. Auf 
diese Weise würden sich die Hilfsprogramme für die 
Forschung zweckmäßiger in den Rahmen der Initia
tiven zur Bekämpfung des Hungers in weiten Teilen 
der Welt einfügen. 

2.4. Nach Ansicht des Ausschusses hat die 
Gemeinschaft in der Entwicklung der verschiedenen 
Produktionssektoren die größtmögliche Ausgewo
genheit zu gewährleisten; zu diesem Zweck gilt es, 

(') ABl. Nr. C 221 vom 8. 8. 1983, S. 9 (Plenartagung am 
l./2.Juni 1983). 

nicht einzig und allein Vorhaben in bereits konsoli
dierten Gebieten, Forschungszentren bzw. -berei-
chen zu begünstigen. Zu erreichen wird dies 
dadurch sein, daß mit den Empfängerländern ein 
Dialog über die erforderliche Politik angeregt wird, 
um die Leistungsfähigkeit der Optionen sicherzu
stellen, die die Gemeinschaft unterstützen will; die 
Rolle des von der Kommission vorgesehenen bera
tenden Ausschusses sollte dabei betont werden. 

2.5. In diesem Kommissionsvorschlag sind, über
einstimmend mit dem Rahmenprogramm und dem 
„Pisani-Memorandum", als Prioritäten die Land
wirtschaft und das Gesundheitswesen genannt: Der 
Ausschuß stimmt diesen Optionen zu und hebt her
vor, daß die Erforschung von Technologien, die 
unter den gegebenen natürlichen und wirtschaftli
chen Bedingungen der betroffenen Bevölkerung 
anwendbar sind, auf Techniken gerichtet sein muß, 
die leichter gehandhabt werden können unter 
Berücksichtigung der Kultur und Tradition der 
Bevölkerung, von deren Entwicklung nicht weniger 
als von der Forschung die Realisierung der Entwick
lungsziele abhängt. 

2.6. Die Ausschöpfung der menschlichen Intelli
genz und der natürlichen Ressourcen zusammen mit 
einer umfassenden, zutreffenden Beurteilung der 
kulturellen Dimensionen der Entwicklung und der 
Beteiligung der Bevölkerung an der Einleitung und 
Durchführung der verschiedenen Prozesse bildet ja 
die Grundvoraussetzung für den Ausbau der lokalen 
Fähigkeiten zur Verwirklichung einer Politik der 
ländlichen Entwicklung. 

2.7. Der Ausschuß vertritt daher die Auffassung, 
daß die in den ärmsten Ländern durchgeführten 
Forschungsarbeiten sich nicht darin erschöpfen dür
fen, die Laboratoriumsstrukturen aufzubauen und 
zu vergrößern, sondern daß sie erweitert werden und 
auch zur Verbesserung der Ausbildungs- und Infor
mationsdienste im allgemeinen sowie des Gesund-
heitserziehungs- und Gesundheitsausbildungswe-
sens beitragen müssen. 

3. Bemerkungen zu den finanziellen und verwal
tungsmäßigen Aspekten des Kommissionsvor
schlags 

3.1. Angesichts der umfassenden Probleme, die die 
Entwicklung der am stärksten benachteiligten Län
der aufwirft, sowie im Hinblick auf den bedeuten
den Beitrag, den eine gezielte wissenschaftliche For
schung zur Lösung dieser Probleme leisten kann, 
hält der Ausschuß den vorgeschlagenen Betrag, 
auch wenn er ausschließlich für die Landwirtschaft 
und das Gesundheitswesen bestimmt ist, für unzu
reichend. 

Wahrscheinlich entspricht dieser Betrag den Verwal
tungsmöglichkeiten der Kommission, und zwar 
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nicht zuletzt im Hinblick auf das für diesen Zweck 
vorgesehene Personal. 

3.2. Der Ausschuß ist jedoch der Auffassung, daß 
die Mittelausstattung des Programms ein garantier
tes Minimum darstellen sollte, das aufgrund der 
Übereinstimmung der Projekte mit den entwick
lungspolitischen Zielen der Gemeinschaft aufge
stockt werden kann. Damit diese Übereinstimmung 
während der gesamten Programmdurchführung 
gewahrt bleibt, sollten Kriterien zur Bewertung der 
Wirksamkeit des Programms in entwicklungsmäßi
ger Hinsicht festgelegt werden. 

Außerdem sollten die eingesetzten Mittel zur Erzie
lung des bestmöglichen Effekts durch andere Mittel 
ergänzt werden, die den Transfer angemessener 
Technologien sowie die Entwicklung und den Aus
bau des Dienstleistungsbereichs bezwecken. 

3.3. Damit die externe Hilfe zur Förderung der ört
lichen Forschungseinrichtungen auch zum Tragen 
kommt, ist erfahrungsgemäß eine sinnvolle Handha
bung der Hilfe von größter Bedeutung. Bei der Pro
grammverwaltung sollte daher nicht nur gewährlei
stet werden, daß die Mittel gezielt eingesetzt wer
den, sondern auch, daß die Forschungsvorhaben in 
angemessener Weise ausgearbeitet werden und daß 
die wissenschaftliche Qualität der Forschung im 
Verlauf der Programmdurchführung aufrechterhal
ten wird. 

Zu diesem Zweck erscheint es dem Ausschuß emp
fehlenswert, daß das mit der Verwaltung der Pro
grammittel betraute Personal der Kommission über 
eine gewisse wissenschaftliche Ausbildung und eine 
gewisse Erfahrung in puncto Forschung in den Ent
wicklungsländern verfügt. 

3.4. Der Ausschuß bemerkt, daß das vorgeschla
gene Programm das vom Rat im Dezember vergan
genen Jahres verabschiedete Programm ergänzt, die 
für die Durchführung der beiden Programme 
zuständigen Dienststellen der Kommission aber in 
zwei verschiedenen Generaldirektionen angesiedelt 
sind (GD XII bzw. GD VIII). Er hält es daher für 
sehr wichtig, daß bei der Durchführung der betref
fenden Aufgaben eine engstmögliche Koordinie
rung gewährleistet wird. Dies ist insbesondere not
wendig, um die Erhebungen über die Durchführung 
des ersten Programms mit den Erhebungen über die 
bisher erzielten Forschungsergebnisse zu koppeln, 
damit die Maßnahmen so effizient und angemessen 
wie irgend möglich gestaltet werden können. 

Geschehen zu Brüssel am 14. Dezember 

3.5. Der Ausschuß hält es für angebracht, die 
Untersuchung auf die Ergebnisse und Erfahrungen 
auszudehnen, die auf der operativen Ebene der Zen
tren und Einrichtungen des öffentlichen und priva
ten Sektors, von Genossenschaften und Selbsthilfe
gruppen gewonnen wurden, die bereits mit einem 
Hilfsauftrag und mit Unterstützung nationaler, 
internationaler und vor allem gemeinschaftlicher 
Einrichtungen tätig sind, damit auf diese Weise die 
gewonnenen Erfahrungen optimal ausgeschöpft und 
genutzt werden. 

3.6. Zur Vermeidung der Gefahr von Überschnei
dungen und zur Förderung der Vertiefung und Ver
breitung der Erkenntnisse sowie der Anwendung der 
damit zusammenhängenden Techniken hält es der 
Ausschuß für angebracht, die Vorhaben und Struk
turen, die mehrere Länder einer Region interessie
ren, bevorzugt zu behandeln. 

3.7. Der Ausschuß betont ferner die Vorteile, die 
sich aus einem verstärkten Informationsaustausch 
und einer stärkeren Verbreitung dieser Informatio
nen sowie aus einer besseren Koordinierung der 
Initiativen der Mitgliedstaaten und der verschiede
nen in diesem Bereich tätigen internationalen Orga
nisationen für die Wirksamkeit der Programmver
waltung und für die Erreichung ihrer Ziele ergeben 
könnten, da vielfach geographisch voneinander ent
fernte Gebiete mit ähnlich gelagerten Problemen 
konfrontiert sind. 

3.8. Insbesondere im Hinblick auf die Tatsache, 
daß die Probleme im Energiebereich dringend der 
Behandlung bedürfen, weist der Ausschuß ferner 
auf zwei Empfehlungen hin, die er in früheren Stel
lungnahmen ausgesprochen hat: 
— Neben den Forschungsarbeiten im Bereich der 

Landwirtschaft und des Gesundheitswesens 
müssen sich die Anstrengungen vorrangig auf 
den Energiebereich richten, da die Abholzung 
ganzer Gebiete die Wüstenbildung fördert und 
die Lage zahlreicher Länder verschlechtert. 

— Die Anstrengungen im Rahmen der eigentlichen 
Forschung müssen gekoppelt werden mit Pro
grammen zur Ausbildung der Menschen, damit 
die erzielten Ergebnisse in großem Maßstab 
genutzt werden und voll zum Tragen kommen 
können. 

3.9. Abschließend betont der Ausschuß die Not
wendigkeit, nach erfolgter Durchführung des vorge
schlagenen Programms die Kontinuität der Gemein
schaftsmaßnahmen zur Förderung einer eigenstän
digen Forschung der Entwicklungsländer sicherzu
stellen. 

Der Präsident 

des Wirtschafts- und Sozialausschusses 

Francis CEYRAC 
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Stellungnahme zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Verwirklichung des 
Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen bei den betrieblichen 

Systemen der sozialen Sicherheit 

(84/C 35/04) 

Die Vorlage, die Gegenstand der Befassung war, ist im Amtsblatt der Europäischen 
Gemeinschaften Nr. C 134 vom 21. Mai 1983 auf Seite 7 veröffentlicht worden. 

A. RECHTSGRUNDLAGE DER STELLUNGNAHME 

Am 23. Mai 1983 beschloß der Rat, den Wirtschafts- und Sozialausschuß aufgrund 
von Artikel 100 des Vetrages zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
um Abgabe einer Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag zu ersuchen. 

Verfahren 

Mit der Bearbeitung der Vorlage wurde die Fachgruppe Sozialfragen betraut; Herr 
Roycroft wurde zum Berichterstatter bestellt. 

Die Stellungnahme der Fachgruppe wurde am 10. November 1983 mit 34 Ja- und 
9 Nein-Stimmen bei 5 Stimmenthaltungen angenommen. 

B. STELLUNGNAHME DES WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSSES 

Der Wirtschafts- und Sozialausschuß verabschiedete seine Stellungnahme im Rahmen 
seiner 213. Plenartagung am 14./15. Dezember 1983 mit großer Mehrheit bei 15 Nein-
Stimmen und 4 Stimmenthaltungen. 

Die Stellungnahme hat folgenden Wortlaut: 

1. Allgemeine Bemerkungen 

1.1. Der Wirtschafts- und Sozialausschuß billigt im 
großen und ganzen den Vorschlag für eine Richt
linie zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleich
behandlung von Männern und Frauen bei den 
betrieblichen Systemen der sozialen Sicherheit. Er 
stimmt auch der Auffassung zu, daß die Mitglied
schaft in betrieblichen Systemen der sozialen Sicher
heit insofern Bestandteil der Arbeitsbedingungen 
ist, als sie sich mittelbar oder unmittelbar aus einem 
Arbeitsverhältnis oder der Ausübung einer Erwerbs
tätigkeit im Sinne von Artikel 119 des EWG-Ver
trags ergibt. 

1.2. Der Grundsatz der Schaffung von betrieb
lichen Systemen, die die Gleichbehandlung von 
Mann und Frau sicherstellen, sollte deshalb dort 
verwirklicht und eingehalten werden, wo Tarifver
einbarungen bzw. betriebliche Systeme auf der 
Grundlage spezifischer „Rücklagen" oder von Mit
teln für „Personalaufwand" bestehen. 

Der Grundsatz der Gleichbehandlung kann auf 
zweierlei Arten ausgelegt werden: 

— Der Grundsatz kann unter Bezugnahme auf den 
täglichen Lebensstandard der einzelnen Männer 
und Frauen interpretiert werden. Dann müssen 
die regelmäßig wiederkehrenden Leistungen 
und Beiträge einheitlich sein. 

— Der Grundsatz kann aber auch unter Bezug
nahme auf die Gesamtleistungen interpretiert 
werden, die der Durchschnittsmann oder die 
Durchschnittsfrau bis zu seinem bzw. ihrem Tod 
oder bis zum krankheitsbedingten Ausscheiden 
aus dem Arbeitsleben erhält. Geschlechtsspezifi
sche Unterschiede bei den versicherungsmathe
matischen Faktoren könnten hierbei in Betracht 
gezogen werden. Das heißt, die regelmäßig wie
derkehrenden Leistungen könnten zwar einheit
licht sein, doch müßten die Arbeitnehmerbei
träge in Anbetracht des im Schnitt größeren Lei
stungsaufkommens für Frauen — bezogen auf 
die Gesamtlebenszeit — unterschiedlich sein. 
Oder umgekehrt: Die regelmäßig wiederkehren
den Leistungen könnten unterschiedlich, die 
Arbeitnehmerbeiträge hingegen einheitlich sein. 
Es wäre auch möglich, die beiden Methoden 
irgendwo auf einem mittleren Leistungs- und 
Beitragsniveau miteinander zu kombinieren. 

Der Ausschuß räumt ein, daß für die Anwendung 
und Aufrechterhaltung gleicher Rechte mitunter 
Finanzmechanismen erforderlich sind; jedenfalls 
sieht er die erste der beiden Interpretationen, näm
lich diejenige, die sich auf den täglichen Lebens
standard und das persönliche Wohlbefinden des 
einzelnen bezieht, aus menschlicher Sicht als die 
zufriedenstellendste an. Der Ausschuß stellt fest, 
daß sich dieser Ansatz sowohl auf das Nettoein-
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kommen während der Erwerbstätigkeit (auf das sich 
die Arbeitnehmerbeiträge auswirken) als auch auf 
das Nettoeinkommen während des Ruhestands (auf 
das sich die Leistungen auswirken) bezieht. 

Der Ausschuß ist sich jedoch darüber klar, daß 
damit Schwierigkeiten verbunden sind, auf die er im 
folgenden an verschiedener Stelle eingehen wird. 
Diese Schwierigkeiten dürfen keineswegs unberück
sichtigt bleiben, da dem Ausschuß, der die zentrale 
Rolle der gesetzlichen Sozialversicherung aner
kennt, daran gelegen ist, daß deren Ergänzung bzw. 
Erweiterung mit Hilfe zuverlässiger betrieblicher 
Versicherungssysteme keine Beeinträchtigung 
erfährt, andererseits aber auch keine übermäßige 
Häufung betrieblicher Leistungen begünstigt wird, 
die in Wirklichkeit zu Ungleichheiten oder Privile
gien führt, welche im Widerspruch zur Gleichbe
handlung stehen. 

1.3. Probleme würden sich nach Ansicht des Aus
schusses insbesondere bei betrieblichen Versiche
rungssystemen ergeben, bei denen ein privates Ver
sicherungsunternehmen eingeschaltet wird, dessen 
Geschäftspolitik gerade darin besteht, daß es zwi
schen verschiedenen Risikogruppen, u. a. zwischen 
berufstätigen Männern und berufstätigen Frauen, 
unterscheidet. (Verläßliche Angaben darüber sind 
nur schwer erhältlich, doch hat die Kommission 
auch kaum versucht, diesen Schlüsselproblemkreis 
einer Prüfung zu unterziehen.) 

Der Ausschuß hält die Gleichbehandlung gleich
wohl für einen (im EWG-Vertrag verankerten) vor
rangigen Grundsatz, dessen Anwendung von allen 
Betroffenen aus Gründen der Gerechtigkeit ange
strebt werden sollte. 

In diesem Sinne ist es eindeutig als ungerecht anzu
sehen, wenn Frauen im Rahmen von Kapitalbil
dungssystemen systematisch benachteiligt werden 
durch eine verlustausschließende Risikobewertung, 
d. h. dadurch, daß sie aufgrund eines höheren 
Krankheitsrisikos nicht nur eine höhere Kranken
versicherungsprämie zu entrichten, sondern auf
grund ihrer höheren Lebenserwartung auch noch 
höhere Beiträge zu zahlen haben oder geringere Lei
stungen beziehen. Andererseits kann den privaten 
Versicherungsunternehmen auch nicht zugemutet 
werden, in beiden Bereichen mit Verlust zu arbeiten, 
d. h. Frauen trotz höheren Gesamtrisikos mit den 
gleichen Krankenversicherungsprämien zu belasten 
wie die Männer und ihnen gleichzeitig bei gleichen 
Beiträgen die gleiche Rente zu zahlen wie Männern, 
obwohl sie aufgrund ihrer höheren Lebenserwartung 
länger Rente beziehen. 

Ein Ausweg aus diesem Dilemma könnte u. U. in 
der Aufnahme von Bestimmungen über die Bereit
stellung zusätzlicher Mittel bestehen, mit denen die 
z. B. von einem privaten Versicherungsunternehmen 
kalkulierten Leistungssätze ausgeglichen werden 
könnten, um die Gleichstellung von Frauen und 
Männern sicherzustellen. Dies könnte geschehen 
durch 

— das Unternehmen, für das ein betriebliches Ver
sicherungssystem bereitgestellt wird, und/oder 

— die männlichen Arbeitnehmer, deren Beiträge 
im Rahmen von Tarifverträgen auf die Höhe 
derjenigen der Frauen angehoben würden, 
und/oder 

— staatliche Stellen, die einen Beitrag leisten 
könnten (vielleicht bei kleineren Unternehmen). 

1.4. Gleichzeitig sollten jedoch Männern und 
Frauen, deren Entgelt ein bestimmtes Arbeitsein
kommen unterschreitet und die einem Kapitalbil-
dungs- oder sonstigen betrieblichen Versicherungs
system angeschlossen sind bzw. werden, aus der 
Verwirklichung der Gleichbehandlung keine Nach
teile dergestalt entstehen, daß sie höhere oder neue 
Beiträge leisten müssen, die vielleicht schwer tragbar 
sind. Zum Schutz einer Minderheit von Arbeitneh
mern mit sehr niedrigem Arbeitseinkommen könnte 
der Ausgleich der Beiträge erforderlichenfalls auf 
die männlichen und weiblichen Beschäftigten der 
höheren Einkommensgruppen und/oder die betref
fenden Arbeitgeber umgelegt werden. Das bedeutet, 
daß Niedriglohnarbeitskräften bei den Beitragssät
zen entgegengekommen werden könnte. 

1.5. Welche Aufteilung für die Bereitstellung die
ser zusätzlichen Mittel letztlich auch gelten soll, der 
Arbeitgeber (und nicht z. B. der Versicherungsma
thematiker) sollte letzten Endes die Verantwortung 
dafür tragen, daß bei der Festsetzung der Arbeitneh
merbeiträge und der Versicherungsleistungen keine 
Diskriminierung stattfindet. Dies sollte in der Richt
linie ganz klar zum Ausdruck gebracht werden. Es 
müßte deshalb vielleicht spezifiziert werden, daß die 
Richtlinie nur für Systeme gilt, zu denen der Arbeit
geber einen Beitrag leistet. 

1.6. Der Ausschuß stellt fest, daß es für die Sicher
stellung gleicher Prämien und Leistungen nicht not
wendig ist, bei der Festsetzung der Kosten für beide 
Geschlechter einheitliche versicherungsmathemati
sche Tabellen zugrunde zu legen (was die finanzielle 
Planung eines Versicherungssystems umwerfen 
könnte). In der Richtlinie sollte aber deutlich 
gemacht werden, daß die versicherungsmathemati
schen Berechnungen auf einer gesunden und reali
stischen Basis erfolgen sollten, wobei der Ausgleich 
der Leistungs- und Beitragssätze dann im Rahmen 
von Vereinbarungen zwischen Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern (und — wie unter Ziffer 1.3 erwähnt 
— gegebenenfalls unter Einbeziehung staatlicher 
Stellen) erfolgt. 

1.7. Es ist nicht zu leugnen, daß auf dem Grund
satz der Gleichbehandlung beruhende betriebliche 
Systeme kleinen Unternehmen Schwierigkeiten 
bereiten könnten, was zu einer Aufsplitterung in 
zahlreiche individuelle Systeme oder sogar dazu 
führen könnte, daß keinerlei System mehr besteht. 
Die Festsetzung einer Mindestbeschäftigtenzahl, 
unter der es zulässig sein sollte, bei den Leistungen 
und/oder Prämien geschlechtsspezifische versiche
rungsmathematische Unterschiede zu berücksichti
gen, könnte deshalb angebracht sein. 
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1.8. In diesem Zusammenhang ist auch an die 
Selbständigen zu denken. Auf sie ist der Grundsatz 
der Gleichbehandlung schwer anzuwenden. Ein 
Selbständiger hat definitionsgemäß keinen Arbeit
geber. Wenn die Richtlinie nur auf Gruppenversi
cherungssysteme Anwendung findet, sollte dies 
deutlich zum Ausdruck gebracht werden. Gruppen
versicherungssysteme sind freilich in der Regel auch 
nichts anderes als eine Reihe finanziell voneinander 
unabhängiger individueller Verträge. Es dürfte 
zweckmäßig sein, sich um eine Lösung für dieses 
Problem zu bemühen, ohne die selbständig Beschäf
tigten aus dem Geltungsbereich der Richtlinie aus
zuschließen. 

1.9. Es ist nicht abzustreiten, daß zwar die Einheit
lichkeit regelmäßig wiederkehrender Beiträge und 
Leistungen ohne weiteres verwirklicht werden kann 
und auch tatsächlich verwirklicht werden sollte, daß 
aber Schwierigkeiten und Anomalien auftreten, 
wenn Ruhegehaltsansprüche ganz oder teilweise in 
Kapital betrage umgewandelt werden oder umge
kehrt. So können mit der gleichen Abfindung unter
schiedliche Jahresrenten auf dem freien Markt 
erworben werden. Es könnte folglich erforderlich 
sein, die Inanspruchnahme solcher Möglichkeiten 
vom Geltungsbereich der Richtlinie auszuschließen. 
Dies würde folglich nicht heißen, daß geschlechts
spezifische versicherungsmathematische Faktoren 
bei der Berechnung der Höhe fakultativer Leistun
gen nicht berücksichtigt werden können, sofern 
deren Inanspruchnahme allein im Ermessen der 
Beschäftigten liegt. (Regelmäßig wiederkehrende 
Leistungen im Falle des vorgezogenen Ruhestands 
sollten dabei jedoch unberücksichtigt bleiben, da 
die zum vorzeitigen Ausscheiden aus dem Erwerbs
leben führenden Umstände — beispielsweise 
schlechter Gesundheitszustand oder als Alternative 
zur Entlassung — häufig keine wirklich freie Wahl 
gestatten.) 

1.10. Der Ausschuß macht die Kommission und 
den Rat ferner darauf aufmerksam, daß sich bei den 
betrieblichen Versicherungssystemen, die die 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen ver
wirklichen, angesichts der verstärkten Einführung 
flexibler und vorgezogener Ruhestandsregelungen 
betriebsorganisatorische Schwierigkeiten ergeben 
werden. 

2. Besondere Bemerkungen 

2.1. Artikel 3 der Richtlinie, in der der betroffene 
Personenkreis der Erwerbsbevölkerung in großen 
Zügen genannt wird, ist mitunter irreführend und 
bedarf der näheren Erläuterung. Insbesondere kann 
die Richtlinie nur die „Arbeitsuchenden" erfassen, 
die vorher einer Beschäftigung nachgegangen sind. 
Die wachsende Anzahl der Personen, die noch nie 
eine berufliche Tätigkeit ausgeübt haben, fällt nicht 
darunter. Wie vom Ausschuß bereits zuvor angeregt, 

sollte die Situation der „Selbständigen" einer Prü
fung unterzogen werden. 

2.2. Bei den Artikeln 5 und 6 Absatz 1 Buchstabe b) 
müssen bei der Festsetzung gleicher Beiträge zu den 
betrieblichen Versicherungssystemen auch die von 
Sektor zu Sektor und in bezug auf die einzelnen 
Erwerbstätigkeiten bestehenden Unterschiede 
berücksichtigt werden. So ist von Seiten einiger 
Gruppen weiblicher Niedriglohn-Teilzeitarbeits
kräfte durchaus Widerstand gegen Beiträge zu Syste
men mit Zwangsmitgliedschaft zu erwarten, wie sie 
für die besser entlohnten Vollzeitbeschäftigten ab 
einer bestimmten Betriebsebene bestehen. Möglich
keiten für die Lösung dieses Problems wurden unter 
Ziffer 1.4 genannt. 

2.3. In Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f) betreffend 
die Festsetzung gleicher Altersgrenzen für den Ein
tritt in den Ruhestand sollte auf Artikel 9 verwiesen 
werden, in dem (wenn auch mit Einschränkungen) 
das Recht vorgesehen wird, gerade in dieser Frage 
die Verwirklichung des Gleichbehandlungsgrundsat
zes aufzuschieben. 

2.4. Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben h) und i), die 
vorsehen, daß ungeachtet versicherungsmathemati
scher Unterschiede gleiche Leistungssätze bzw. Ver
sicherungsbeiträge festzulegen sind, sollten erheb
lich besser erläutert und erhärtet werden. 

Die Erläuterung der Kommission ist gerade in die
ser besonderen Frage, d. h. dem Problem der Risiko
beurteilung, sehr vage: Zunächst versucht die Kom
mission, dem Problem mit der Feststellung aus dem 
Weg zu gehen, daß „unterschiedliche Lebenserwar
tungen ganz eindeutig zwischen den einzelnen 
Gruppen von männlichen Arbeitnehmern bestehen, 
und zwar je nach Beruf, den sie ausüben. Da dieser 
Faktor bei den Berechnungen im allgemeinen nicht 
berücksichtigt wird, ist nicht einzusehen, warum er 
einzig und allein bei den weiblichen Arbeitnehmern 
akzeptiert werden soll." Später erklärt die Kommis
sion jedoch: „Es ist hervorzuheben, daß die Richt
linie die Zugrundelegung versicherungsmathemati
scher Faktoren nicht verwirft, sondern sich lediglich 
dagegen wendet, daß für Arbeitnehmer des einen 
oder anderen Geschlechts unterschiedliche versiche
rungsmathematische Faktoren verwendet werden." 
Sie betont ferner, daß jedenfalls „alles darauf hin
deutet", daß die Lebenserwartung der weiblichen 
Arbeitnehmer „nicht dem allgemeinen Durch
schnitt" der weiblichen Bevölkerung entspricht; sie 
legt hiermit den Gedanken nahe, daß zwischen 
männlichen und weiblichen Arbeitnehmern kein 
wirklicher Risikounterschied bei der Lebenserwar
tung besteht und daß eine „allgemeine Deckung" 
die beste Lösung ist. 

Dieses Argument ist jedoch ganz einfach nicht über
zeugend, und es wird durch keinerlei Belege erhär
tet. Ferner wird keinerlei Grund für die Tatsache 
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angegeben, daß die Versicherungsunternehmen bei 
den Kapitalbildungssystemen trotz Fehlens stichhal
tiger Risikogründe die Frauen offensichtlich bewußt 
verschieden behandeln. Der vorrangige Grundsatz 
der Gleichbehandlung und dessen Verwirklichung 
durch eine „Verallgemeinerung des Ausgleichs der 
Risiken" bedürfen einer besseren argumentativen 
Abstützung. 

Hier seien zwei weitere, spezifische Überlegungen 
angestellt: 

Erstens: Um die etwaige Bereitstellung zusätzlicher 
Mittel durch den Arbeitgeber zum Ausgleich der 
Leistungs- und Beitragssätze zu berücksichtigen, 
müßte Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe i) folgenderma
ßen geändert werden: 

„Festsetzung unterschiedlicher Arbeitnehmer-
Beitragssätze." 

Zweitens: Wird dem Prinzip zusätzlicher Mittel (aus 
welcher Quelle auch immer) zur Vereinheitlichung 
der Beiträge der Arbeitnehmer und der Leistungen 
an sie zugestimmt, so könnte Artikel 6 Absatz 1 
Buchstaben h) und i) vielleicht wie folgt gekürzt und 
damit wesentlich vereinfacht werden: 

„h Festlegung unterschiedlicher Leistungssätze 
oder Leistungsberechnungen; 

i) Festlegung unterschiedlicher Arbeitneh
mer-Beitragssätze." 

2.5. Der zweite Satzteil des Artikels 6 Absatz 2 
„ . . . so müssen diese dem Grundsatz der Gleichbe
handlung Rechnung tragen" sollte umgeändert wer
den in „so müssen diese den Grundsatz der Gleich
behandlung beachten". 

2.6. Was Artikel 8 angeht, so ist ein mehr realisti
scher Stichtag als der 1. Januar 1986 erforderlich, 
damit einige der komplexeren Vorschriften zur Ver
wirklichung der Gleichbehandlung im Rahmen der 
betrieblichen Systeme, insbesondere der Kapitalbil
dungssysteme, durchgeführt werden können. Der 
Ausschuß schlägt eine Frist von höchstens zwei Jah
ren nach Erlaß der Richtlinie durch den Rat vor. 
Zwar sind unnötige Verzögerungen zu vermeiden, 
doch ist nicht zuletzt im Interesse der Begünstigten 
die Notwendigkeit eines reibungslosen Übergangs 
zu beachten. 

Geschehen zu Brüssel am 14. Dezember 

2.7. Im gleichen Zusammenhang ergeben sich zwei 
wichtige Punkte — die gleiche Festsetzung des Ren
tenalters und der Rente für den hinterbliebenen 
Ehegatten, die in Artikel 9 als Bereiche aufgeführt 
werden, in denen die Mitgliedstaaten befugt sind, 
die obligatorische Anwendung des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung aufzuschieben — daraus, daß sie 
beide aus der Richtlinie 79/7/EWG über gesetzliche 
Sozialversicherungssysteme ausgeklammert wurden. 

Der Ausschuß hält eine rasche, jedoch realistische 
Anwendung der vorgeschlagenen Richtlinie betref
fend betriebliche Systeme der sozialen Sicherheit für 
erstrebenswert. Er ist infolgedessen enttäuscht dar
über, daß die beiden vorerwähnten Punkte noch 
immer nicht zum Gegenstand einer neuen Richtlinie 
über die gesetzlichen Systeme gemacht worden sind. 
Seines Erachtens bleibt die Kommission in ihren 
Aussagen zu Terminierung und Inhalt dieses 
geplanten Richtlinienvorschlags über die gesetzli
chen Systeme viel zu vage. So können z. B. Pro
bleme im Zusammenhang mit der Witwerrente — 
sei es daß es eine solche nicht gibt oder daß sie eine 
unterschiedliche Behandlung erfährt — erst dann 
gelöst werden, wenn die Witwerrente nicht mehr 
vom Geltungsbereich der Richtlinie zur schrittwei
sen Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbe
handlung von Männern und Frauen im Bereich der 
sozialen Sicherheit (vom 19. Dezember 1978) ausge
schlossen ist. 

Dieses in Artikel 9 enthaltene Aufschubrecht nimmt 
der vorgeschlagenen Richtlinie über die betrieb
lichen Systeme einen Teil ihrer Durchschlagskraft. 
Auch könnte es zu einer Reihe von Lücken, bei
spielsweise im Rahmen von Systemen mit flexibler 
Altersgrenze oder Frührente, führen, die die Form 
von ungleichen Beiträgen und Leistungen anneh
men könnten. Es stellt sich beispielsweise die Frage, 
ob eine Diskriminierung dergestalt, daß ein betrieb
liches System den Frauen nicht genügend Zeit zum 
Erwerb eines vollen Leistungsanspruchs gibt, nicht 
durch Artikel 9 abgedeckt wäre. 

2.8. In Artikeln wird auf die Rolle der Gerichte 
und anderer „zuständiger Stellen" bei der Verwirkli
chung der Gleichbehandlung Bezug genommen. 
Hier erhebt sich die Frage, wie die Institutionen der 
Gemeinschaft ihrerseits zur Verwirklichung dieses 
Rechts auf gerichtliche Geltendmachung beitragen 
könnten. 

Der Präsident 
des Wirtschafts- und Sozialausschusses 

Francis CEYRAC 
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ANHANG 

zur Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses 

Abgelehnte Änderungsanträge 

Folgende, nach Maßgabe der Geschäftsordnung auf der Grundlage der Stellungnahme der Fach
gruppe eingebrachten Änderungsanträge wurden vom Ausschuß im Verlauf der Beratungen abge
lehnt: 

Seite 2 Absatz 2 Satz 1 

In Absatz 2 Satz 1, dritte Zeile sollte der Ausdruck „die erste der beiden Interpretationen" ersetzt 
werden durch „die zweite der beiden Interpretationen". 

Bemerkung: Bei Annahme dieses Änderungsantrags muß die gesamte Stellungnahme angepaßt 
werden. 

Begründung 

Im Kommissionsvorschlag (KOM(83) 217 endg.) heißt es auf Seite 4 unter Buchstabe h), für 
Arbeitnehmer dürften keine nach Geschlecht unterschiedlichen versicherungsmathematischen 
Faktoren berücksichtigt werden. Die Stellungnahme schließt sich dieser Auffassung der Kommis
sion an. Dieser Standpunkt wird von uns nicht geteilt. Zur Erläuterung sei folgendes bemerkt: Es 
liegt auf der Hand, daß zwischen Männern und Frauen Unterschiede bestehen in bezug auf 
Lebenserwartung, Invalidität und Sterblichkeit. Auf zahlreichen Gebieten wird dieser Tatsache in 
den beruflichen Systemen der sozialen Sicherheit bei der Festlegung der Leistungen und der Bei
träge Rechnung getragen, ohne daß damit eine Diskriminierung beabsichtigt wäre. Gleichbe
handlung von Männern und Frauen im Bereich der Altersrente kann nie absolut sein: Geht man 
von gleichen Beiträgen aus, unterscheiden sich die Leistungen, geht man von gleichen Leistun
gen aus, unterscheiden sich die Beiträge. 

Ein Beispiel: 

Ein Arbeitnehmer und eine Arbeitnehmerin, beide 65 Jahre alt, haben Anspruch auf z. B. 
10 000 hfl jährlich. Statistisch gesehen liegt die durchschnittliche Lebensdauer von Männern mit 
65 Jahren bei 13,8 Jahren, von Frauen ca. 18,0 Jahren (Sterbetafel Niederlande 1976—1980). 

Im Falle unseres Beispiels bedeutet dies, daß der Mann bei seinem Tod insgesamt 138 000 hfl 
erhalten haben wird, die Frau hingegen 180 000 hfl. 

Umgekehrt: 

Wird für die Berechnung der Höhe der Jahresrente im Alter von 65 Jahren von einem für beide 
einheitlichen verfügbaren Betrag ausgegangen, dann liegt die Jahresrente der Frau selbstverständ
lich niedriger als die des Mannes, da in ihrem Fall mehr Jahre abgedeckt werden müssen als beim 
Mann. 

Es ist deshalb unmöglich, die Verpflichtung zu gleichen Leistungen und zu gleichen Beiträgen für 
Männer und Frauen zusammen mit der Verpflichtung, für Männer und Frauen einheitliche versi
cherungsmathematische Berechnungsgrundlagen anzuwenden, in einem einzigen System zu ver
einen. 

Ergebnis der Abstimmung 

Ja-Stimmen: 26, Nein-Stimmen: 66, Stimmenthaltungen: 5. 

Ziffer 1.8 

Der letzte Satz sollte ersetzt werden durch: 

„Es dürfte deshalb zweckmäßig sein, die selbständig Beschäftigten vom Geltungsbereich der 
Richtlinie auszuschließen." 



Nr. C 35/12 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 9. 2. 84 

Begründung 

Es ist nicht klar, aus welchem Grund sich die Richtlinie überhaupt auf selbständig Beschäftigte 
erstrecken sollte. Artikel 119, auf den sich der Richtlinienvorschlag stützt, betrifft Löhne und 
Gehälter, die „der Arbeitgeber aufgrund des Dienstverhältnisses dem Arbeitnehmer" zahlt. Im 
Falle der Selbständigen kann aber nicht von einem Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis die 
Rede sein, und deshalb sollten ihre Versicherungsregelungen von der Richtlinie ausgeschlossen 
sein. 

Ergebnis der Abstimmung 

Ja-Stimmen: 38, Nein-Stimmen: 63, Stimmenthaltungen: 4. 

Ziffer 2.6 

Der zweite Satz sollte ersetzt werden durch: 

„Es wird vorgeschlagen, daß die Frist für die Durchführung der Richtlinie von dem Zeit
punkt an, da sie den Mitgliedstaaten mitgeteilt wird, nicht weniger als fünf Jahre beträgt." 

Begründung 

Dies entspricht dem für die entsprechende Richtlinie über die gesetzlichen Versicherungssysteme 
geltenden Zeitplan (Richtlinie des Rates vom 19. Dezember 1978) und wird als Mindestfrist 
betrachtet, die notwendig ist, um die erforderliche Konsultation mit den Vertretern und Bevoll
mächtigten der Arbeitnehmer durchzuführen, die erforderliche Änderung der Bestimmungen über 
die Versicherungssysteme vorzunehmen und die Genehmigung der Änderungen durch die Auf
sichtsbehörden einzuholen. 

Ergebnis der Abstimmung 

Ja-Stimmen: 42, Nein-Stimmen: 62, Stimmenthaltungen: 8. 

Stellungnahme zu dem Vorschlag für einen Beschluß des Rates über die Entsprechung 
der beruflichen Befähigungsnachweise zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen 

Gemeinschaft 

(84/C 35/05) 

Die Vorlage, die Gegenstand der Befassung war, ist im Amtsblatt der Europäischen 
Gemeinschaften Nr. C 264 vom 4. Oktober 1983 auf Seite 5 veröffentlicht worden. 

A. RECHTSGRUNDLAGE DER STELLUNGNAHME 

Am 30. September 1983 beschloß der Rat, den Wirtschafts- und Sozialausschuß auf
grund von Artikel 128 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsge
meinschaft um Abgabe einer Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag zu ersu
chen. 

Verfahren 

Die mit der Ausarbeitung dieser Stellungnahme beauftragte Fachgruppe Sozialfragen 
bestellte Herrn Nierhaus zum Berichterstatter. 

Die Fachgruppe nahm ihre Stellungnahme in ihrer 166. Sitzung am 10. November 
1983 mit 24 gegen eine Stimme bei einer Stimmenthaltung an. 
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B. STELLUNGNAHME DES WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSSES 

Die Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses wurde anläßlich seiner 
213. Plenartagung am 14./15. Dezember 1983 ohne Gegenstimme bei 5 Stimmenthal
tungen verabschiedet. 

Die Stellungnahme hat folgenden Wortlaut: 

1. Der Vorschlag der Kommission für einen 
Beschluß des Rates über die Entsprechung der 
beruflichen Befähigungsnachweise zwischen den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft 
(Dok. KOM(83) 482 endg.) gründet sich auf den 
Ratsbeschluß vom 2. April 1963 über die Aufstel
lung allgemeiner Grundsätze für die Durchführung 
einer gemeinsamen Politik der Berufsausbildung 
entsprechend Artikel 128 des EWG-Vertrags. Im 
achten Grundsatz heißt es, eine gemeinsame Politik 
der Berufsausbildung müsse so beschaffen sein, daß 
sie die schrittweise Angleichung des Ausbildungs
niveaus ermöglicht. 

2. Der Ausschuß anerkennt die außerordentlichen 
Schwierigkeiten, die einer Angleichung des Ausbil
dungsniveaus und damit einer vollen Vergleichbar
keit und Transparenz der Qualifikationssysteme in 
den Staaten der Gemeinschaft entgegenstehen. Der 
Vergleich dieser qualitativen Größen erfordert 
zunächst die Festlegung eines gemeinsamen Bezugs
rasters wie die inzwischen erarbeitete Struktur der 
fünf Befähigungsstufen, nämlich für 

1. angelernte Tätigkeiten; 

2. Facharbeitertätigkeiten; 

3. Technikerniveau; 

4. Fachhochschulniveau und 

5. Universitätsniveau. 

Die inhaltliche Füllung dieses Rasters durch die ver
gleichende Gegenüberstellung der Zugangsqualifi
kationen für die einzelnen Ausbildungsstufen wurde 
ebenfalls bereits in Angriff genommen, die Ergeb
nisse müssen jedoch für die zuständigen Stellen auf 
nationaler Ebene noch besser verfügbar und nutzbar 
gemacht werden, um das angestrebte Ziel einer bes
seren Vergleichbarkeit der Zeugnisse, Diplome und 
sonstigen Qualifikationsbescheinigungen zwischen 
den Staaten der Gemeinschaft zu erreichen. 

Der Ausschuß begrüßt deshalb ausdrücklich die 
Initiative der Kommission, wie sie in dem vorliegen
den Beschlußvorschlag zum Ausdruck kommt, auch 
wenn sie nur einen ersten Meilenstein auf dem Weg 
zu dem Ziel darstellt, das der Rat in seinem 
Beschluß vom 2. April 1963 formuliert hat. 

3. Der Ausschuß vertritt die Auffassung, daß wei
tere Anstrengungen auf diesem Gebiet notwendig 

sind, um die volle Freizügigkeit durch Transparenz 
und eine tatsächliche Koordinierung der Arbeits
märkte zu erreichen. Dabei muß der Wille der Mit
gliedstaaten, diese Initiative der Gemeinschaft voll 
zu unterstützen, auf jeden Fall vorausgesetzt wer
den. Die Angleichung der Anforderungen für das 
Bestehen der Abschlußprüfungen als Voraussetzung 
für die gegenseitige Anerkennung von Zeugnissen 
und ähnlichen Abschlußdokumenten, die der Rat in 
der Entschließung vom 6. Juni 1974 gefordert hat, 
erfordert eine Konvergenz der Ausbildungssysteme 
zwischen den Staaten der Gemeinschaft. Dabei 
unterstützt der Ausschuß ausdrücklich die Auffas
sung der Kommission, daß die Verschiedenheit der 
Ausbildungssysteme in der Gemeinschaft nicht als 
Nachteil zu sehen ist, solange sie den Erfordernissen 
des wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts ent
sprechen. Dem steht allerdings nicht entgegen, daß 
die Qualifikationsziele auf den verschiedenen Aus
bildungsstufen in den Staaten der Gemeinschaft 
noch besser miteinander abgestimmt werden. 

Durch die engere Zusammenarbeit auf der Grund
lage des vorliegenden Beschlusses können solche 
Bestrebungen vorbereitet werden. 

In einzelnen Mitgliedstaaten etwa vorhandene, der 
gegenseitigen Anerkennung entgegenstehende men
tale oder formale Vorbehalte müssen überwunden 
werden; außerdem müßten die bi- und multilatera
len Treffen und Initiativen sowie der Austausch von 
Erfahrungen und eine gegenseitige Information 
über die bestehenden Möglichkeiten und die erziel
ten Ergebnisse gefördert werden, um die Anglei
chung der Qualifikationen sowie der Berufsausbil-
dungs- und Lehrmethoden voranzutreiben. 

4. Der Ausschuß unterstützt die Kommission in 
ihrer Auffassung, daß gegenwärtig ein Beschluß des 
Rates, der sich an die Mitgliedstaaten wendet, die 
zweckmäßige Form einer Initiative darstellt. Voraus
setzung für das Wirksamwerden dieses Beschlusses 
ist allerdings, daß die Kommission selbst sowie die 
Mitgliedstaaten alles in ihrer Macht Stehende zu sei
ner Verwirklichung unternehmen. Es muß allerdings 
in regelmäßigen Abständen geprüft werden, ob auf 
dieser rechtlichen Basis die notwendigen Fort
schritte erreicht werden können. Das sollte zweck
mäßigerweise mit der Auswertung der Berichte 
erfolgen, die die Mitgliedstaaten gemäß dem 
Beschlußvorschlag im Dreijahresturnus vorzulegen 
haben. Die Berichte müssen auf jeden Fall Aufschluß 
geben über die Form der Registrierung der aner-
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kannten Zeugnisse anderer Mitgliedstaaten sowie 
auch darüber, welche und wie viele Befähigungs
nachweise bereits anerkannt worden sind. Die Kom
mission sollte auch noch einmal darlegen, in wel
cher Form sie sich die Umsetzung dieser Berichte in 
die weitere Arbeit im Hinblick auf die Zielsetzung 
vorstellt. 

5. Der Ausschuß unterstützt die geplante Arbeits
weise der Kommission, nämlich 

— Auswahl der relevanten Berufe; 

— Beschreibung der jeweiligen praktischen Anfor
derungen an diese Tätigkeiten; 

— Vergleich der anerkannten Befähigungsnach
weise mit den auf Gemeinschaftsebene erarbei
teten Anforderungen für diese Tätigkeiten; 

— vergleichende Übersicht über die Berufsbezeich
nungen und die entsprechenden Befähigungs
nachweise, bezogen auf die Ausbildungsstufen 
nach der Gemeinschaftsstruktur; 

— Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Gemeinschaften; 

— Verbreitung der Informationen an alle einschlä
gigen Stellen. 

Bei der Auswahl der relevanten Berufe oder Berufs
gruppen sollten zunächst die berücksichtigt werden, 
die aufgrund technologischer Veränderungen beson
dere Zukunftschancen für die betroffenen Arbeit
nehmer eröffnen. 

Die Erkenntnisse aus einschlägigen Arbeiten des 
CEDEFOP sollten berücksichtigt werden. 

6. Zusammenfassend stellt der Ausschuß fest, daß 
die Kommission mit ihrer Initiative eine für das 
Zusammenwachsen der Gemeinschaft wichtige Auf
gabe in Angriff nimmt. In Anbetracht der historisch 
gewachsenen sehr unterschiedlichen Berufsbil
dungssysteme und -strukturen in den Staaten und 
Regionen der Gemeinschaft kann das Ziel der 
Angleichung des Ausbildungsniveaus aber nur sehr 
behutsam verfolgt werden, wenn man Folgepro
bleme wie etwa eine Angleichung auf dem untersten 
Niveau vermeiden will. Zwar ist es bis dahin noch 
ein weiter und beschwerlicher Weg, doch muß alles 
Erforderliche unternommen werden, um diesen Pro
zeß zu beschleunigen, der für die jetzige und künf
tige Integration Europas von so großer Bedeutung 
ist. 

Geschehen zu Brüssel am 14. Dezember 1983. 

Der Präsident 

des Wirtschafts- und Sozialausschusses 
Francis CEYRAC 

Stellungnahme zu dem 

— Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Sicherheit von Spielzeug 

— Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über die gemeinschaftlichen technischen 
Sicherheitsnormen zu den mechanischen und physikalischen Eigenschaften von 
Spielzeug 

— Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über die gemeinschaftlichen technischen 
Sicherheitsnormen zur Entflammbarkeit von Spielzeug 

(84/C 35/06) 

Die Vorlage, die Gegenstand der Befassung war, ist im Amtsblatt der Europäischen 
Gemeinschaften Nr. C 203 vom 29. Juli 1983 auf Seite 1 veröffentlicht worden. 

A. RECHTSGRUNDLAGE DER STELLUNGNAHME 

Am 4. Juli 1983 beschloß der Rat, den Wirtschafts- und Sozialausschuß aufgrund von 
Artikel 100 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
um Abgabe einer Stellungnahme zu den vorgenannten Vorschlägen zu ersuchen. 
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B. STELLUNGNAHME DES WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSSES 

Der Wirtschafts- und Sozialausschuß hat seine Stellungnahme zu dem vorgenannten 
Thema auf seiner 213. Plenartagung am 14./15. Dezember 1983 in Brüssel verabschie
det. 

Die Stellungnahme hat folgenden Wortlaut: 

DER WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf 
Artikel 100, 

gestützt auf das vom Rat der Europäischen Gemein
schaften am 4. Juli 1983 ergangene Ersuchen um 
Stellungnahme zu folgenden Themen: 

— Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur 
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mit
gliedstaaten über die Sicherheit von Spielzeug 

— Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über die 
gemeinschaftlichen technischen Sicherheitsnor
men zu den mechanischen und physikalischen 
Eigenschaften von Spielzeug 

— Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über die 
gemeinschaftlichen technischen Sicherheitsnor
men zur Entflammbarkeit von Spielzeug, 

gestützt auf den Beschluß des Präsidiums vom 
5. Juli 1983, die Fachgruppe Umweltschutz, 
Gesundheitswesen und Verbrauch mit der Ausarbei
tung einer Stellungnahme zu diesem Thema zu 
betrauen, 

gestützt auf die Stellungnahme, die die vorgenannte 
Fachgruppe in ihrer 78. Sitzung am 16. November 
1983 annahm, 

gestützt auf den mündlichen Bericht von Frau Stro-
bel, Berichterstatterin, 

gestützt auf die Beratungen anläßlich seiner 213. 
Plenartagung am 14./15. Dezember 1983 (Sitzung 
vom 14. Dezember) — 

VERABSCHIEDETE FOLGENDE 
STELLUNGNAHME 

mit 76 Ja-Stimmen bei 1 Stimmenthaltung: 

1. Allgemeine Bemerkungen zu allen drei Richt
linien 

Anwendungsrichtlinien zu. Er stellt fest, daß 
wesentliche Vorschläge aus seiner Stellungnahme 
vom 29. April 1981 O zum damaligen Kommis
sionsvorschlag über die Sicherheit von Spielzeug 
von der Kommission in den vorliegenden neuen 
Richtlinienvorschlag teils wörtlich, teils sinngemäß 
übernommen worden sind. 

Der Ausschuß begrüßt hinsichtlich der Richtlinien 
die im Bereich der CEN-Normen erreichte weitge
hende Übereinstimmung mit den Vorschlägen der 
Kommission. Er akzeptiert die Form, in der sie in 
den Anwendungsrichtlinien für verbindlich erklärt 
und im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 
veröffentlicht werden. 

Der Ausschuß möchte der Kommission ausdrück
lich für die gute Zusammenarbeit, die sich in dem 
revidierten Vorschlag ausdrückt, danken. 

Der Ausschuß wiederholt, daß bei Spielzeug die 
erzieherischen und psychologischen Aspekte nicht 
völlig von den Sicherheitsaspekten getrennt werden 
können. Es darf nicht der Eindruck entstehen, die 
Sicherheitsvorschriften könnten Eltern und Erzieher 
von der generellen Verantwortung für die Kinder im 
Umgang mit Spielzeug entbinden. 

2. Besondere Bemerkungen zur Rahmenrichtlinie 

Artikel 1 

Da dem Ausschuß mitgeteilt wurde, daß es heute 
möglich sei, Spielzeugluftgewehre unter den Bedin
gungen der Richtlinie herzustellen, schlägt er vor, 
unter Ziffer 3 b) (Erzeugnisse, die nicht als Spiel
zeug verkauft werden dürfen) zu formulieren: 

„Luftgewehre, deren mittlere Bewegungsenergie 
des Geschosses bei der Prüfung über 0,5 J liegt." 

Der Wirtschafts- und Sozialausschuß stimmt dem 
geänderten Entwurf der Rahmenrichtlinie und der (') ABl. Nr. C 185 vom 27. 7. 1981, S. 13. 
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Artikel 6 

Um Mißverständnisse zu vermeiden (EWG-Konfor
mitätszeichen), müßte es in Ziffer 3 im ersten Satz 
heißen: „Die in den Absätzen 1 a) und 2 . . ." . 

In Ziffer 3 sollten außerdem im ersten Satz zwischen 
die Worte „mit" und „Buchstabe" folgende Worte 
eingefügt werden: „der Größe des Spielzeugs ange
messenen". 

In Ziffer 4 sollten hinter die Worte „in den Absätzen 
1 und 2 vorgesehenen Ausgaben" die Worte „und 
einschlägigen Gebrauchsanweisungen" eingefügt 
werden. 

Artikel 7 

In der deutschen Version müßte in Ziffer 2 das Wort 
„betroffenen" durch „interessierten" ersetzt werden. 

Artikel 9a 

Der Ausschuß schlägt vor, nach Artikel 9 einen Arti
kel 9a einzufügen, der Artikel 11 des ersten Richtli
nienvorschlags zur Sicherheit von Spielzeug ent
spricht und folgenden Wortlaut hat: 

„Jede in Anwendung dieser Richtlinie, insbe
sondere der Artikel 7, 8 und 9 getroffene Einzel
maßnahme, mit der das Inverkehrbringen von 
Spielzeug oder sein Verbleib auf dem Markt ein
geschränkt oder untersagt wird oder die zivil
rechtliche, verwaltungsrechtliche oder sonstige 
Sanktionen enthält, ist eingehend zu begründen. 
Sie wird dem Betroffenen mit vollständiger 
technischer Belehrung mitgeteilt." 

Dies soll der Rechtssicherheit der Hersteller, Ein-
führer und Händler dienen. 

Artikel 10 

Nach Ziffer 1 sollte eine neue Ziffer mit folgendem 
Wortlaut eingefügt werden: 

„Ferner ist jede Werbung für Spielzeug unter 
Hinweis auf seine Übereinstimmung mit den 
Sicherheitsnormen, auf den Laborbericht und 
auf das EWG-Konformitätskennzeichen unter
sagt." 

Artikeln 

In Ziffer 1 wird angeregt, die Worte „des Verbrau
chers" zu ersetzen durch die in Artikel 2 gebrauch

ten Bezeichnungen: „Kinder, Benutzer oder andere 
Personen". 

Artikel 12 

Der Ausschuß fordert, daß die beteiligten Kreise 
(Hersteller, Händler, Arbeitnehmer und Konsumen
ten) zu den beabsichtigten Änderungen gehört wer
den, die in dem vorgesehenen Ausschuß von Vertre
tern der Mitgliedstaaten beraten werden. 

Artikel 14 

In Ziffer 3 sollte in der deutschen Fassung das Wort 
„Werbung" durch das Wort „Veröffentlichung" 
ersetzt werden. 

Anhang I 

Es sollte ein zwölfter Punkt mit folgendem Wortlaut 
eingefügt werden: 

„Fahrräder, deren verstellbare Sattelhöhe, 
gemessen vom Boden, mindestens 635 mm 
beträgt." 

Anhang III 

Um Fehlauslegungen zu vermeiden, ist es notwen
dig, der Überschrift in Ziffer 2 folgenden Wortlaut 
anzufügen: „(soweit sie nicht unter Anhang I, 
Absatz 1 Punkt 4 und 8 fallen)". 

In der Ziffer 3 sollte in der englischen Version das 
Wort „direct" gestrichen werden. 

Besondere Bemerkungen zu der Anwendungsrichtlinie 
über die gemeinschaftlichen technischen Sicherheits
normen zu den mechanischen und physikalischen 
Eigenschaften von Spielzeug 

Bezüglich Punkt 3.2.2.7.1 bittet der Ausschuß die 
Kommission zu prüfen, welche notwendige Unter
scheidung zwischen Kinderfahrrädern, die unter die 
Richtlinie fallen, und Fahrrädern für Erwachsene in 
die Richtlinie aufgenommen werden könnte. 

Außerdem enthält der Punkt 3.2.2.7.1 d) der CEN-
Normen nicht die beiden letzten Absätze des Punk
tes 3.7.1 d) des Anhangs V des ehemaligen Richt
linienvorschlags, die von CEN in die Nonnen über
nommen worden sind. Diese beiden Absätze sind 
mit folgendem Wortlaut an 3.2.2.7.1 d) anzufügen: 
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„Die beiden Teile des Kettenschutzes (Seite A Der Teil des Tretlagers auf der Seite A, der nicht 
und Seite B) sind so aneinander befestigt, daß vom Kettenschutz bedeckt ist, darf keinen Spalt 
sie zusammen einen Block bilden, den das Kind aufweisen, in den das Kind seine Finger stecken 
nur schwer lösen kann. könnte." 

Geschehen zu Brüssel am 14. Dezember 1983. 

Der Präsident 

des Wirtschafts- und Sozialausschusses 

Francis CEYRAC 

ANHANG 

zur Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses 

Abgelehnte Änderungsanträge 

Folgende, nach Maßgabe der Geschäftsordnung auf der Grundlage der Stellungnahme der Fach
gruppe eingebrachten Änderungsanträge wurden vom Ausschuß im Verlauf der Beratungen abge
lehnt: 

Ziffer 2 

Hier ist folgender neue Absatz einzufügen: 

,, Artikel 4 

Nach Ansicht des Ausschusses ist die Bezugnahme auf die Händler in Ziffer 2 Absätze 1 und 
2 dieses Artikels nicht gerechtfertigt und sollte deshalb unterbleiben." 

Begründung 

In der Praxis können die Händler, die das Spielzeug nicht selbst auf den Markt bringen — es sei 
denn, sie importieren es selbst —, die für das Anbringen eines solchen Zeichens notwendigen 
Versuche in Anbetracht der damit verbundenen Kosten und der erforderlichen Zeit nicht durch
führen. Das Anbringen des Zeichens wird deshalb ausschließlich von der Fähigkeit der Hersteller 
und Importeure abhängen, die entsprechenden Kosten und Verfahren zu tragen. 

Ergebnis der Abstimmung 

Ja-Stimmen: 8, Nein-Stimmen: 46, Stimmenthaltungen: 42. 

Ziffer 2 

Der folgende neue Passus sollte eingefügt werden: 

.Artikel 4 

Der dritte Unterabsatz von Absatz 2 dieses Artikels sollte dahin gehend abgeändert werden, 
daß ein Spielzeug von den Mitgliedstaaten als den technischen Normen entsprechend ange-
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sehen wird, wenn das Spielzeug oder seine Verpackung mit dem in Absatz 1 dieses Artikels 
genannten Zeichen versehen ist." 

Begründung 

Der Forderung des Ausschusses, die Konformitätsprüfungen und -kennzeichen abzuschaffen, 
wurde nicht entsprochen. Wenn die Kommission an Konformitätsprüfung und -kennzeichnung 
festhält, sollte ein größtmöglicher Nutzeffekt für die Wirtschaft wie für die Verbraucher ange
strebt werden. 

Die hier angeregte Lösung zielt darauf ab, die Spielwaren, die mit der Konformitätskennzeich
nung versehen sind, als mit der Richtlinie konform anzusehen. 

Ergebnis der Abstimmung 

Ja-Stimmen: 9, Nein-Stimmen: 45, Stimmenthaltungen: 21. 

Ziffer 2 

Hier sollte folgender neue Absatz eingefügt werden: 

„Artikels 

Der Ausschuß schlägt vor, den Beginn von Ziffer 1 Absatz 2 dieses Artikels wie folgt zu for
mulieren: ,Zu diesem Zweck lassen die Hersteller oder die für das Inverkehrbringen des 
Spielzeugs Verantwortlichen das Spielzeug . . . ' (Rest unverändert)." 

Begründung 

Der vorgeschlagene Text stimmt mit dem Wortlaut von Artikel 6 der Richtlinie 76/768/EWG 
über die Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für kosmetische Mittel überein 
und bietet folglich den Vorteil, daß er einer Formulierung entspricht, die auf Gemeinschaftsebene 
für unter dem Gesichtspunkt des Gesundheitsschutzes der Verbraucher sehr empfindliche 
Erzeugnisse bereits Anwendung findet. 

In der Praxis ist es Aufgabe der für das Inverkehrbringen eines Erzeugnisses verantwortlichen 
Person (Hersteller oder Importeur), darauf zu achten, daß dieses den geltenden Rechtsvorschrif
ten entspricht. Der Händler, der sich von ihm beliefern läßt, muß die Gewähr haben, daß die 
Erzeugnisse konform sind, da er an mitunter mehr als 40 000 Erzeugnissen, die auf Ebene des 
Einzelhandels zum Kauf angeboten werden, keine Prüfungen vornehmen kann. Führt der Einzel
händler die Waren jedoch selbst von Ländern außerhalb der EWG ein, gilt er als der für das 
Inverkehrbringen der eingeführten Waren Verantwortliche und hat als solcher die vorgeschriebe
nen Untersuchungen durchzuführen. 

Ergebnis der Abstimmung 

Ja-Stimmen: 9, Nein-Stimmen: 44, Stimmenthaltungen: 23. 
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Stellungnahme zu 

— dem Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über die Verwendung von 
Mietfahrzeugen im Güterkraftverkehr 

— der Änderung des Vorschlags für eine Richtlinie des Rates über den 
Straßengüter-Werkverkehr zwischen den Mitgliedstaaten 

— dem Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung Nr. 11 
über die Beseitigung von Diskriminierungen auf dem Gebiet der Frachten und 
Beförderungsbedingungen gemäß Artikel 79 Absatz 3 des Vertrages zur Gründung 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 

(84/C 35/07) 

Die Vorlage, die Gegenstand der Befassung war, ist im Amtsblatt der Europäischen 
Gemeinschaften Nr. C 155 vom 14. Juni 1983 auf den Seiten 4, 5 und 6 veröffentlicht 
worden. 

A. RECHTSGRUNDLAGE DER STELLUNGNAHME 

Am 28. Juni 1983 beschloß der Rat, den Wirtschafts- und Sozialausschuß aufgrund 
von Artikel 75 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
um Abgabe einer Stellungnahme zu den vorgenannten Vorschlägen zu ersuchen. 

B. STELLUNGNAHME DES WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSSES 

Der Wirtschafts- und Sozialausschuß hat seine Stellungnahme zu dem vorgenannten 
Thema auf seiner 213. Plenartagung am 14./15. Dezember 1983 in Brüssel verabschie
det. 

Die Stellungnahme hat folgenden Wortlaut: 

DER WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf 
Artikel 75, 

gestützt auf den Beschluß des Rates vom 28. Juni 
1983, ihn um Abgabe einer Stellungnahme zu dem 
vorgenannten Vorschlag zu ersuchen ('), 

gestützt auf den Beschluß seines Präsidiums vom 
5. Juli 1983, die Fachgruppe Verkehr und Kommu
nikationsmittel mit der Ausarbeitung einer Stellung
nahme zu diesem Thema zu betrauen (Artikel 22 der 
Geschäftsordnung), 

gestützt auf die Stellungnahme, die die vorgenannte 
Fachgruppe in ihrer 153. Sitzung am 9. November 
1983 annahm, 

gestützt auf den vom Berichterstatter, Herrn Mas-
prone, vorgelegten Bericht, 

(') ABl. Nr. C 155 vom 14.6. 1983, S. 4. 

gestützt auf die Beratungen im Rahmen seiner 
213. Plenartagung am 14./15. Dezember 1983 (Sit
zung vom 15. Dezember 1983), 

in Erwägung, daß die Verwendung von Mietfahr
zeugen im Güterkraftverkehr in und zwischen den 
Mitgliedstaaten. gegenwärtig durch einzelstaatliche 
Vorschriften geregelt ist, die weitgehend nicht har
monisiert sind; 

in Erwägung, daß der Zugang zum Beruf des Ver
mieters in einigen Mitgliedstaaten bestimmten 
Regelungen unterworfen ist; 

in Erwägung, daß dem Kommissionsvorschlag 
zufolge alle Mitgliedstaaten zulassen müßten, daß 
die derzeit von gewerblichen Verkehrsunternehmern 
und von Werkverkehrsunternehmern mit ihrem eige
nen Fuhrpark besorgten Beförderungen künftig 
auch mit Mietfahrzeugen durchgeführt werden kön
nen; 

in Erwägung, daß in dem Kommissionsvorschlag 
auch vorgesehen ist, daß die Mietfahrzeuge zeitlich 
und räumlich (d. h. sowohl im innerstaatlichen 
Güterverkehr als auch im Güterverkehr zwischen 
den Mitgliedstaaten) unbegrenzt verwendet werden 
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können und daß die Fahrzeuge nur von Angehöri
gen der gewerblichen und Werkverkehrsunterneh
men bedient und nur für die eigenen Zwecke dieser 
Unternehmen eingesetzt werden dürfen; 

in Erwägung, daß die vorgeschlagenen Regelungen 
einen wesentlichen Einfluß auf den Güterkraftver
kehrsmarkt haben werden — 

VERABSCHIEDETE FOLGENDE 
STELLUNGNAHME 

mit 64 gegen 50 Stimmen bei 11 Stimmenthaltungen 
(namentliche Abstimmung): 

Der Wirtschafts- und Sozialausschuß befürwortet 
die in der Kommissionsvorlage enthaltenen Bestre
bungen, die Verhältnisse bei Mietfahrzeugen in der 
Gemeinschaft zu harmonisieren, und betrachtet sie 
als weiteren Schritt auf dem Weg zu einer gemeinsa
men Verkehrspolitik. Allerdings ist der Ausschuß 
der Ansicht, daß das Kommissionsdokument in 
einigen Punkten verbessert werden und auch 
Aspekte miteinbeziehen könnte, die mit der Verwen
dung von Mietfahrzeugen zusammenhängen (recht
liche, soziale und Umweltaspekte). In diesem Sinne 
hat der Ausschuß folgendes zu bemerken: 

1. ALLGEMEINE BEMERKUNGEN 

1.1. Im Straßengüterverkehr ist zu unterscheiden 
zwischen Beförderungen für Dritte und Beförderun
gen für das eigene Unternehmen. Wer für Dritte 
befördert, übt den Beruf des gewerblichen Güter
kraftverkehrsunternehmers aus; der Zugang zu die
sem Beruf ist durch die Richtlinie 74/561/EWG des 
Rates vom 12. November 1974 (') geregelt. Nichtge
werbliche, also nicht für Dritte ausgeführte Beförde
rungen werden als „Werkverkehr" bezeichnet, für 
den jedoch bisher keine offizielle Definition gege
ben wurde. Es ist jedoch davon auszugehen, daß mit 
Werkverkehr die in Anhang I Punkt 11 Buchstabe d) 
der Ersten Richtlinie des Rates genannten Beförde
rungen gemeint sind (2). 

1.2. Es ist darauf hinzuweisen, daß es in den Mit
gliedstaaten derzeit unterschiedliche Vorschriften in 
bezug auf die Bedingungen gibt, unter denen das 
Fahrzeug von dem befördernden Unternehmen 
gehalten wird. Diese Unterschiede können zu Kom
plikationen und Behinderungen im grenzüberschrei
tenden Verkehr führen, wenn ein Mitgliedstaat auf
grund seiner nationalen Gesetzgebung ein ausländi
sches Fahrzeug zurückweist, obwohl es nach den 
geltenden Vorschriften des Staates, in dem es zuge
lassen ist, gemietet wurde. Deshalb sollte auf jeden 
Fall dafür Sorge getragen werden, daß eine gegen
seitige Anerkennung der Zulassungsbedingungen 
von Mietfahrzeugen herbeigeführt wird. 

(') ABl. Nr. L 308 vom 19. 11. 1974, S. 18. 
(2) ABl. Nr. L 18 vom 24. 1. 1980, S. 23. 

1.3. Der Ausschuß meint, daß die Kommission 
eine Inventarisierung der vorhandenen einzelstaatli
chen Vorschriften vornehmen sollte. Dies wäre zum 
besseren Verständnis der Kommissionsvorlage nütz
lich und könnte mehr Klarheit über andere noch 
bestehende Harmonisierungsdefizite herstellen, wie 
z. B. bei den Steuern und Abgaben, bei den Gewich
ten und anderen Merkmalen von Kraftfahrzeugen, 
bei der Anlastung der Wegekosten und vor allem bei 
der Überwachung der Sozialvorschriften im Straßen
verkehr, die vorrangig behandelt werden sollten. 

1.4. Zwar wird der Kommissionsvorschlag, wenn 
er vom Rat angenommen wird, zur Folge haben, 
daß mehrere Mitgliedstaaten ihre einschlägigen 
Bestimmungen ändern müssen. Der Ausschuß 
bedauert aber, daß es den Mitgliedstaaten überlas
sen bleibt, darüber zu wachen, daß keine Marktstö
rungen auftreten. 

1.5. Der Ausschuß ist schließlich der Auffassung, 
daß der Vorschlag der Kommission zusammen mit 
anderen Initiativen geprüft werden sollte, die diese 
in letzter Zeit ergriffen hat; zu denken ist hier an 
den Vorschlag „Preisbildung im Güterkraftverkehr" 
(Dok. KOM(82) 578 endg.), den Vorschlag „Kabo-
tage-Zulassung (gebietsfremde Verkehrsunterneh
mer) (Dok. KOM(82) 816 endg.), die Mitteilung 
„Fortschritte auf dem Weg zu einer gemeinsamen 
Verkehrspolitik — Binnenverkehr" (Dok. KOM(83) 
58 endg.) und den Vorschlag „Gemeinschaftskontin
gent für den Güterkraftverkehr" (Dok. KOM(83) 
340 endg.). Widersprüche zwischen diesen Texten 
können nicht von vornherein ausgeschlossen wer
den. So wurde das Bestehen von Kontingenten als 
Argument gegen eine etwaige Erhöhung der Kapazi
täten ins Feld geführt, die sich aus der Anwendung 
der neuen Regelung über Mietfahrzeuge ergeben 
könnte, während die Kommission in ihrem vorge
nannten Vorschlag für die Gemeinschaftskontin
gente auf deren Beseitigung abzielt. Im übrigen ver
weist der Ausschuß auf seine Initiativstellungnahme 
zur „Verkehrspolitik der Europäischen Gemein
schaft in den 80er Jahren" vom 28. Oktober 1982. 

2. BESONDERE BEMERKUNGEN ZU DEN EIN
ZELNEN ARTIKELN 

2.1. „Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über 
die Verwendung von Mietfahrzeugen im Güter
kraftverkehr" 

2.1.1. Artikel 1 

2.1.1.1. Der Ausschuß teilt die Auffassung der 
Kommission, daß der Begriff „Mietfahrzeug" im 
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weiten Sinne des Wortes zu verstehen ist und die 
verschiedenen Formen, wie beispielsweise das Lea
sing, mit einschließt; mit anderen Worten werden 
alle Tatbestände erfaßt, die nicht zum Eigentum an 
einem Fahrzeug führen. 

2.1.1.2. Der Ausschuß hätte es allerdings gern 
gesehen, wenn dieser Artikel eine genaue Definition 
der Unternehmen, die einen Mietvertrag abschlie
ßen können, enthalten hätte. Nach Ansicht des Aus
schusses sollte das Recht, Mietverträge gegen Ent
gelt abzuschließen, lediglich Unternehmen des 
Werkverkehrs und Unternehmen des gewerblichen 
Verkehrs vorbehalten bleiben. 

2.1.1.3. Die Mietdauer sollte nicht unter sechs 
Monaten liegen. 

2.1.1.4. Bezüglich der Haftbarkeit der einzelnen 
Vertragspartner stellt der Ausschuß nach Prüfung 
einzelner Miet-, Leasing- und Mietfinanzierungsver-
träge zwar fest, daß diese genaue Bestimmungen 
hierüber enthalten; jedoch müßte seines Erachtens 
dafür gesorgt werden, daß dies generell der Fall ist. 

2.1.2. Artikel 2 

2.1.2.1. Der Ausschuß ist besorgt über die Folgen, 
die sich durch das Mieten von Fahrzeugen ohne 
Fahrer für die Arbeits- und Sozialbedingungen des 
von den Mietern in diesen Fahrzeugen eingesetzten 
Personals ergeben könnten. 

2.1.2.2. Nach Ansicht des Ausschusses könnte der 
Wortlaut dieses Artikels zur Gründung von Unter
nehmen führen, die Fahrpersonal vermieten. Er 
bezweifelt, daß dieses Phänomen in seiner ganzen 
Tragweite für den Straßenverkehr wünschenswert 
wäre. 

2.1.2.3. Das Anmieten von Fahrern, besonders für 
kurze Zeit (Stunden oder Tage) begegnet schwersten 
Bedenken aus sozialpolitischen Gründen. Eine ein
deutige Klärung im Rahmen dieser Richtlinie der 
sozialpolitischen und der damit verbundenen 

Geschehen zu Brüssel am 15. Dezember 

Sicherheits- und Haftungsfragen, auch zum Schutz 
der Allgemeinheit, ist nach Auffassung des Aus
schusses von entscheidender Bedeutung. 

2.1.3. Artikel 3 

Der Ausschuß vertritt die Auffassung, daß eine 
Gemeinschaftsregelung über die gegenseitige Aner
kennung der im Bereich der Mietfahrzeuge gelten
den Vorschriften unerläßlich ist, wenn neue Behin
derungen im Verkehr zwischen den Mitgliedstaaten 
vermieden werden sollen. 

Zu diesem Zweck sollte jeder Mitgliedstaat, der die 
Verwendung von Mietfahrzeugen zuläßt, in einer 
„Bescheinigung" die Rechtmäßigkeit der Situation 
des betreffenden Fahrzeugs und des Inhabers der 
(gemeinschaftlichen oder bilateralen) Genehmi
gung, der das Fahrzeug benutzt, bestätigen. 

2.1.4. Artikel 4 bis 7 

Keine Bemerkungen. 

2.2. „Änderung des Vorschlags für eine Richtlinie 
des Rates über Straßengüter-Werkverkehr zwi
schen den Mitgliedstaaten" 

2.2.1. Keine Bemerkungen. 

2.3. „Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur 
Änderung der Verordnung Nr. 11 über die 
Beseitigung von Diskriminierungen auf dem 
Gebiet der Frachten und Beförderungsbedin
gungen gemäß Artikel 79 Absatz 3 des Vertra
ges zur Gründung der Europäischen Wirt
schaftsgemeinschaft4' 

2.3.1. Artikel 1 und 2 

Keine Bemerkungen. 

1983. 

Der Präsident 

des Wirtschafts- und Sozialausschusses 

Frankens CEYRAC 
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ANHÄNGE 

zur Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses 

ANHANG 1 

Abstimmung 

Über die Stellungnahme wurde namentlich abgestimmt. Folgende anwesende bzw. vertretene 
Mitglieder stimmten für die Stellungnahme: 

die Herren Amato, Bazianas, Beretta, Berger, Boddy, Bonety, Bordes-Pages, Bornard, Carroll, 
Cavazzuti, Chalioris, Colle, Cremer, Curlis, Dassis, Dassoulas, De Grave, d'Elia, Della Croce, 
Delourme, Drago, Drain, Dunet, Frau Engelen-Kefer, die Herren Etty, Flum, Glesener, Hadjivas-
siliou, Houthuys, Jaschick, Jenkins, Kirschen, Kölble, Lojewski, Margot, Masucci, Meraviglia, 
Milne, Mols Sorensen, Mourges, Muhr, Murphy, Nielsen B., Frau Nielsen, die Herren Nielsen P., 
Nierhaus, Frau Patterson, die Herren Pfeiffer, Plank, Pronk, Raftopoulos, Rouzier, Schneider, 
Schoepges, Sir George Sharp, die Herren Smith A., Soulat, Frau Strobel, die Herren Tixier, Van-
den Broucke, Vassilaras, Vercellino, Wagenmans, Frau Weber. 

Folgende anwesende oder vertretene Mitglieder stimmten gegen die Stellungnahme: 

die Herren Antonsen, Arena, Bagliano, Bernasconi, Berns, Frau Bredima, die Herren Breiten
stein, Broicher, Cammann, Campbell, De Bievre, De Tavernier, Dracos, Eelsen, Fortuyn, Füller, 
Hemmer, Kenna, Kubier, Lauga, Law, Loughrey, Low, Marvier, Masprone, Morselli, Noordwal, 
de Normann, Paggi, Pearson, Pelletier, Poeton, Regaldo, Romoli, Roseingrave, Roycroft, Schnie-
ders, Spachos, Stahlmann, Staratzke, Storie-Pugh, Swift, Tamlin, Van der Mensbrugghe, Van 
Melckenbeke, Vasseur, Wagner, Wick, de Wit, Zinkin. 

Folgende anwesende oder vertretene Mitglieder enthielten sich der Stimme: 

die Herren Binnenbruck, Bos, Brassier, Burnel, De Bruyn, Hilkens, Müller, Ognibene, Querleux, 
Frau Williams, Herr Zoli. 

ANHANG 2 

Änderungsanträge bzw. Änderungen an den Texten, die im Laufe der Beratungen vorgenommen 
wurden 

Folgende Textstelle der Fachgruppenstellungnahme wurde durch einen angenommenen Ände
rungsantrag geändert: 

Ziffer 1.3 

Die Fachgruppe meint, daß die Kommission eine Inventarisierung der vorhandenen einzelstaatli
chen Vorschriften vornehmen sollte. Dies wäre zum besseren Verständnis der Kommissionsvor
lage nützlich. 

Ergebnis der Abstimmung 

Ja-Stimmen: 49, Nein-Stimmen: 54, Stimmenthaltungen: 6. 

Folgende Textstellen der Fachgruppenstellungnahme wurden durch angenommene Änderungs
anträge ersetzt: 

Ziffer 1.5 

Die Fachgruppe ist schließlich der Auffassung, daß der Kommissionsvorschlag Hand in Hand 
mit der verkehrspolitischen Konzeption der Kommission geht, wie diese vor allem in der Mittei-
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lung der Kommission an den Rat „Fortschritte auf dem Wege zu einer gemeinsamen Verkehrspo
litik — Binnenverkehr" (') vom Februar 1983 zum Ausdruck kommt. In diesem Zusammenhang 
weist die Fachgruppe auf Absatz 5.3.8 sowie auf Anhang A dieser Mitteilung hin, in denen die 
Vorlage eines Vorschlags über die Zulassung von Mietfahrzeugen vorgesehen wird. 

Ergebnis der Abstimmung 

Ja-Stimmen: 50, Nein-Stimmen: 65, Stimmenthaltungen: 5. 

Ziffer 2.1.1.2 (im Anschluß an den ersten Satz) 

Es wird hier lediglich präzisiert, daß die Vermietung im Rahmen eines Vertrages, der nach Auf
fassung der Fachgruppe auch aufgrund seiner Form verbindlich sein müßte, zwischen zwei 
Unternehmen für einen bestimmten Zeitraum und gegen Entgelt zu erfolgen hat, und es wird 
sowohl dem gewerblichen als auch dem Werkverkehrsunternehmer das Recht zugebilligt, Miet
fahrzeuge einzusetzen. 

Ergebnis der Abstimmung 

Ja-Stimmen: 52, Nein-Stimmen: 55, Stimmenthaltungen: 9. 

Ziffer 2.1.1.3 

Bezüglich der Mietdauer könnte nach Ansicht der Fachgruppe als Übergangsmaßnahme eine 
Mindestmietzeit für die Verwendung von Mietfahrzeugen eingeführt werden, und zwar insbeson
dere für die im Werkverkehr angemieteten Fahrzeuge; den Bedürfnissen nach saisonalen Verkeh
ren sollte ebenfalls in entsprechender Weise Rechnung getragen werden. 

Ergebnis der Abstimmung 

Ja-Stimmen: 59, Nein-Stimmen: 60, Stimmenthaltungen: 4. 

Ziffer 2.1.2 

Keine Bemerkungen. 

Ergebnis der Abstimmung 

Ja-Stimmen: 49, Nein-Stimmen: 61, Stimmenthaltungen: 9. 

(') ABl. Nr. C 154 vom 13.6. 1983, S. 1. 

Stellungnahme zu dem Vorschlag für eine fünfzehnte Richtlinie des Rates zur 
Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuer — 
Verlängerung der Frist für die Anwendung des gemeinsamen Mehrwertsteuersystems in 

der Republik Griechenland 

(84/C 35/08) 

Die Vorlage, die Gegenstand der Befassung war, ist im Amtsblatt der Europäischen 
Gemeinschaften Nr. C 317 vom 13. November 1983 auf Seite 5 veröffentlicht worden. 

A. RECHTSGRUNDLAGE DER STELLUNGNAHME 

Am 17. November 1983 beschloß der Rat, den Wirtschafts- und Sozialausschuß auf
grund der Artikel 99 und 100 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirt-
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Schaftsgemeinschaft um Abgabe einer Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag 
zu ersuchen. 

B. STELLUNGNAHME DES WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSSES 

Der Wirtschafts- und Sozialausschuß hat seine Stellungnahme zu dem vorgenannten 
Thema auf seiner 213. Plenartagung am 14./15. Dezember 1983 in Brüssel verabschie
det. 

Die Stellungnahme hat folgenden Wortlaut: 

DER WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf 
die Artikel 99 und 100, 

gestützt auf das Ersuchen des Rates der Europä
ischen Gemeinschaften vom 17. November 1983 um 
Stellungnahme zu dem Vorschlag für eine fünf
zehnte Richtlinie des Rates zur Harmonisierung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Umsatzsteuer — Verlängerung der Frist für die 
Anwendung des gemeinsamen Mehrwertsteuersy
stems in der Republik Griechenland, 

gestützt auf den vom Präsidium am 22. November 
1983 gefaßten und vom Plenum am 15. Dezember 
1983 genehmigten Beschluß, gemäß Artikel 18 der 
Geschäftsordnung einen Hauptberichterstatter für 
die Ausarbeitung einer Stellungnahme zu diesem 
Thema zu bestellen, 

gestützt auf den mündlichen Bericht von Herrn Das-
soulas, Hauptberichterstatter, 

gestützt auf die Beratungen im Rahmen seiner 
213. Plenartagung am 14./15. Dezember 1983 
(Sitzung vom 15. Dezember) — 

VERABSCHIEDETE FOLGENDE 
STELLUNGNAHME 

einstimmig: 

Der Wirtschafts- und Sozialausschuß billigt den 
Vorschlag, die Frist für die Anwendung des gemein
samen Mehrwertsteuersystems in Griechenland um 
zwei Jahre zu verlängern. 

Er hat Verständnis dafür, daß es Griechenland aus 
technischen Gründen nicht möglich ist, die Mehr
wertsteuer zum 1. Januar 1984 einzuführen, gibt 
jedoch der Hoffnung Ausdruck, daß über den 
31. Dezember 1985 hinaus keine Verlängerung bean
tragt wird. 

Geschehen zu Brüssel am 15. Dezember 1983. 

Der Präsident 

des Wirtschafts- und Sozialausschusses 

Francis CEYRAC 

Stellungnahme zu dem Vorschlag für eine Empfehlung des Rates an die nationalen 
Eisenbahnunternehmen der Mitgliedstaaten über die Verstärkung der Zusammenarbeit 
bei der kaufmännischen Geschäftsführung im grenzüberschreitenden Personen- und 

Güterverkehr auf der Schiene 

(84/C 35/09) 

Die Vorlage, die Gegenstand der Befassung war, ist im Amtsblatt der Europäischen 
Gemeinschaften Nr. C 191 vom 16. Juli 1983 auf Seite 10 veröffentlicht worden. 

A. RECHTSGRUNDLAGE DER STELLUNGNAHME 

Am 19. Juli 1983 beschloß der Rat, den Wirtschafts- und Sozialausschuß aufgrund von 
Artikel 75 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft um 
Abgabe einer Stellungnahme zu dem vorgenannten Vorschlag zu ersuchen. 
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B. STELLUNGNAHME DES WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSSES 

Der Wirtschafts- und Sozialausschuß hat seine Stellungnahme zu dem vorgenannten 
Thema auf seiner 213. Plenartagung am 14./15. Dezember 1983 in Brüssel verabschie
det. 

Die Stellungnahme hat folgenden Wortlaut: 

DER WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf 
Artikel 75, 

gestützt auf das Ersuchen des Rates der Europä
ischen Gemeinschaften vom 19. Juli 1983 um Stel
lungnahme zu dem genannten Vorschlag ('), 

gestützt auf den Beschluß des Präsidenten vom 
29. Juli 1983, die Fachgruppe Verkehr und Kommu
nikationsmittel mit der Ausarbeitung einer Stellung
nahme zu diesem Thema zu beauftragen (Artikel 22 
der Geschäftsordnung), 

gestützt auf die Stellungnahme, die die vorgenannte 
Fachgruppe in ihrer 154. Sitzung am 7. Dezember 
1983 annahm, 

gestützt auf den mündlichen Bericht von Herrn 
Querleux, Berichterstatter (Artikel 29 der Geschäfts
ordnung), 

gestützt auf die Beratungen im Rahmen seiner 
213. Plenartagung am 14./15. Dezember 1983 (Sit
zung vom 15. Dezember), 

in Erwägung der Entschließung des Rates vom 
15. Dezember 1981 zur Eisenbahnpolitik der 
Gemeinschaft, in der der Rat die Auffassung vertritt, 
daß im Rahmen der gemeinsamen Verkehrspolitik 
einer Verstärkung der internationalen Zusammenar
beit im kommerziellen Bereich besondere Aufmerk
samkeit gewidmet werden muß — 

VERABSCHIEDETE FOLGENDE 
STELLUNGNAHME 

einstimmig: 

1. Allgemeine Bemerkungen 

1.1. Der Wirtschafts- und Sozialausschuß hat 
keine grundlegenden Einwendungen gegen den 
Vorschlag für eine Empfehlung. Er nimmt überdies 
zur Kenntnis, daß dieses Dokument nach einem 

(') ABl. Nr. C 191 vom 16. 7. 1983, S. 10. 

Meinungsaustausch mit dem Zusammenschluß der 
nationalen Eisenbahnunternehmen der EG-Länder 
erarbeitet wurde, der sich grundsätzlich einverstan
den erklärt hat. 

1.2. Wie der Ausschuß feststellt, praktizieren die 
Eisenbahnunternehmen (oftmals bereits seit Jahren) 
sowohl im Personen- als auch im Güterverkehr eine 
kommerzielle Zusammenarbeit, die viele der Maß
nahmen umfaßt, welche im Entwurf für eine Emp
fehlung vorgeschlagen werden. Gleichwohl ist diese 
Empfehlung insofern von Bedeutung, als sie eine 
Aufforderung an die Eisenbahnen darstellt, ihre 
Zusammenarbeit noch weiter zu verstärken, und sie 
dazu veranlaßt, allein schon durch die der Kommis
sion regelmäßig zu übermittelnden Informationen 
(Artikel 5 des Entwurfs) regelmäßig festzustellen, 
welche Fortschritte erzielt wurden und wie es um 
die Verwirklichung der kommerziellen Zielsetzun
gen bestellt ist, die die Eisenbahnen in bilateralen 
oder multilateralen Abmachungen beschlossen 
haben. 

1.3. Der Ausschuß ist damit einverstanden, daß 
die Form einer „Empfehlung" gewählt wurde, da 
nur diese Form mit der den Eisenbahnunternehmen 
zuerkannten Selbständigkeit der kaufmännischen 
Geschäftsführung vereinbar ist. 

1.4. Zwar gehört der nachstehend angesprochene 
Aspekt nicht ausdrücklich in den Bereich dieses 
Vorschlags für eine Empfehlung, doch weist der 
Ausschuß — wie schon mehrmals bei früheren Gele
genheiten — darauf hin, daß in Ermangelung effek
tiver Maßnahmen zur Harmonisierung der intermo
dalen Wettbewerbsbedingungen, insbesondere im 
Bereich der Arbeitsbedingungen, sowie mangels 
einer Tarifierung der Infrastrukturbenutzung und 
einer ausreichenden Ausstattung mit Investitions
mitteln alle oder zumindest ein Teil der Eisenbahn
unternehmen Schwierigkeiten bei der konkreten 
Verwirklichung der sorgfältig überlegten und 
geplanten Ziele haben könnten, die in den Plänen 
für eine kommerzielle Zusammenarbeit enthalten 
sind. 

2. Besondere Bemerkungen 

2.1. Der Ausschuß billigt vorbehaltlos die in Arti
kel 1 der Empfehlung aufgeführten allgemeinen 
Ziele, denen zufolge die Eisenbahnunternehmen 
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vorrangig die noch vorhandene Zersplitterung des 
Leistungsangebots der Eisenbahnunternehmen 
überwinden und auf dem Markt des grenzüber
schreitenden Eisenbahnverkehrs gegenüber den zu 
befördernden Personen und den Befrachtern als ein 
einziger Verkehrsunternehmer auftreten sollen. 

2.2. 
d.h. 

Der in den Artikeln 2 bis 4 entwickelte Ansatz, 

gemeinsame Festlegung der Anforderungen der 
Kunden durch die Einführung von Marktstu
dien, die auf eine Optimierung des Qualität/ 
Kosten-Verhältnisses des Leistungsangebots 
abzielen, 

Erarbeitung von Verkaufsstrategien auf der 
Basis von einfachen Direkttarifen (wobei jede 

Addition nationaler Tarife ausgeschlossen 
wird), die dank einer umfangreichen Übertra
gung von Vollmachten zwischen den einzelnen 
Eisenbahnnetzen rasch an die jeweilige Beför
derungsmarktlage angepaßt werden können, 

ständiger Austausch von Informationen über 
die Kosten, die Verbesserung der Produktivität 
und die Zuverlässigkeit der Leistungen, 

steht nach Auffassung des Ausschusses völlig im 
Einklang mit den praktischen Grundsätzen einer 
effizienten Geschäftsführung moderner Unterneh
men, die eine Gemeinsamkeit der Interessen aufwei
sen. 

Geschehen zu Brüssel am 15. Dezember 1983. 

Der Präsident 

des Wirtschafts- und Sozialausschusses 

Francis CEYRAC 

Stellungnahme zu 

— der Mitteilung der Kommission an den Rat betreffend Vorschläge für eine 
ausgewogene Politik im Bereich der festen Brennstoffe 

— dem Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die Gewährung einer finanziellen 
Unterstützung der Gemeinschaft zugunsten der Industrien, die feste Brennstoffe 
erzeugen 

(84/C 35/10) 

Die vorstehende Mitteilung, die in der Stellungnahme des Ausschusses mitbehandelt 
wird, wurde im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften noch nicht veröffentlicht. 

Der Vorschlag selbst ist im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. C 232 vom 
30. August 1983 veröffentlicht worden. 

A. RECHTSGRUNDLAGE DER STELLUNGNAHME 

Gemäß Artikel 198 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemein
schaft befaßte die Kommission am 27. Juni 1983 den Ausschuß mit der „Mitteilung", 
während der Rat ihn am 6. August 1983 um Stellungnahme zu dem „Vorschlag" 
ersuchte. 

B. STELLUNGNAHME DES WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSSES 

Der Wirtschafts- und Sozialausschuß erarbeitete seine Stellungnahme zu den beiden 
Vorlagen auf seiner 213. Plenartagung am 14./15. Dezember 1983. 

Die Stellungnahme hat folgenden Wortlaut: 
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DER WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf 
Artikel 198, 

gestützt auf das Ersuchen der Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften vom 27. Juni 1983 
um Stellungnahme zu der „Mitteilung der Kommis
sion an den Rat betreffend Vorschläge für eine aus
gewogene Politik im Bereich der festen Brennstoffe" 
sowie auf das Ersuchen des Rates der Europäischen 
Gemeinschaften vom 26. August 1983 um Stellung
nahme zu dem „Vorschlag für eine Verordnung des 
Rates über die Gewährung einer finanziellen Unter
stützung der Gemeinschaft zugunsten der Indu
strien, die feste Brennstoffe erzeugen" ('), 

gestützt auf die Beschlüsse des Präsidiums vom 
5. Juli bzw. vom 27. September 1983, die Fach
gruppe Energie und Atomfragen mit der Erarbei
tung einer Stellungnahme zu diesem Thema zu 
beauftragen, 

gestützt auf die Stellungnahme, die die vorgenannte 
Fachgruppe in ihrer 85. Sitzung am 2. Dezember 
1983 annahm, 

gestützt auf den mündlichen Bericht von Herrn 
Delourme, Berichterstatter, 

gestützt auf die Beratungen im Rahmen seiner 
213. Plenartagung am 14./15. Dezember 1983 (Sit
zung vom 15. Dezember), 

in Erwägung der vom Beratenden Ausschuß der 
EGKS am 21./22. Juni 1983 verabschiedeten Ent
schließung zum Arbeitsprogramm im Bereich der 
festen Brennstoffe, deren Erwägungsgründe nach 
wie vor zutreffen — 

VERABSCHIEDETE FOLGENDE 
STELLUNGNAHME 

mit 63 gegen 2 Stimmen: 

A. DIE MITTEILUNG DER KOMMISSION AN 
DEN RAT BETREFFEND VORSCHLÄGE FÜR 
EINE AUSGEWOGENE POLITIK IM 
BEREICH DER FESTEN BRENNSTOFFE 

1. Der Wirtschafts- und Sozialausschuß hält eine 
in ein energiepolitisches Gesamtkonzept eingebet
tete ausgewogene Gemeinschaftspolitik im Bereich 
der festen Brennstoffe für unverzichtbar. Er fordert 
daher ihre umgehende Verwirklichung. 

Der Ausschuß billigt die neue Initiative der Kom
mission, die auf die Verwirklichung zusätzlicher 
Maßnahmen zur Förderung der ausgewogenen Poli
tik im Bereich der festen Brennstoffe gerichtet ist; 
diese Maßnahmen schließen im übrigen von der 
Kommission gebilligte einzelstaatliche Beihilferege
lungen nicht aus, deren Gültigkeit jedoch in jedem 
Fall am 31. Dezember 1985 endet, sofern sie nicht in 
der Zwischenzeit abgeändert werden sollten. 

2. Besondere Bemerkungen 

2.1. Die grundlegende Strategie 

2.1.1. Der Ausschuß hält es im Rahmen einer 
unverzichtbaren Energiepolitik für unabweisbar und 
erforderlich, die Mittel zur Aufrechterhaltung einer 
Produktionskapazität für feste Brennstoffe in der 
Gemeinschaft auf die leistungsfähigsten Einheiten 
zu konzentrieren unter Berücksichtigung der Not
wendigkeit, ein vertretbares Produktionsniveau 
soweit wie möglich aufrechtzuerhalten, während 
sich die Stillegung von Produktionskapazitäten 
nach Maßgabe der Möglichkeiten zur Umschulung 
und der sozialen Rehabilitation der Arbeitnehmer 
bzw. sonstiger dringender regionaler Erfordernisse 
nicht umgehen läßt. Auch die nationalen Beihilfere
gelungen sollten nach den Vorschlägen zur Verwirk
lichung dieser Ziele beitragen. 

2.1.2. Der Ausschuß begrüßt die Förderprojekte im 
Bereich Forschung und Entwicklung, sowohl was 
die Modernisierung der Produktionsfaktoren, die 
Produktivitätssteigerung, die Verbesserung der Ver
fahren zum Einsatz fester Brennstoffe, den Vertrieb 
neuer Technologien, die Verfahren zur Verflüssi
gung und Vergasung fester Brennstoffe als auch die 
Finanzierung von Demonstrationsvorhaben betrifft. 
Diese Demonstrationsvorhaben sollten von der 
Gemeinschaft in gebotenem Maße finanziell unter
stützt werden, um die in einigen Mitgliedstaaten 
möglicherweise bestehende Lethargie zu überwin
den. Der Ausschuß versteht durchaus die Gründe, 
aus denen der Beihilfesatz auf maximal 30 % der 
Investitionskosten begrenzt wurde. Seines Erachtens 
könnte zu einem späteren Zeitpunkt eine Anhebung 
dieses Beihilfesatzes ins Auge gefaßt werden, sofern 
die verfügbaren Finanzmittel dies zulassen. 

2.1.3. Der Ausschuß unterstreicht die große Bedeu
tung, die er der Aufrechterhaltung einer Produk
tionskapazität für Kokskohle beimißt, und verweist 
auf seine diesbezügliche Stellungnahme (2). 

2.2. Erhöhte Einfuhren fester Brennstoffe 

Trotz umfangreicher Anstrengungen zur Erhaltung 
einer wettbewerbsfähigen Förderkapazität in der 

(') ABl. Nr. C 232 vom 30. 8. 1983, S. 6. 0 ABl. Nr. C 358 vom 31.12. 1983. 
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Gemeinschaft ist — vor allem wegen der zu erwar
tenden Verbrauchssteigerung — mit einer Zunahme 
der Kohleimporte zu rechnen, die jedoch zugleich 
mit einigen Risiken behaftet ist. Daher sollte nach 
Meinung des Ausschusses alles Erdenkliche getan 
werden, um den betreffenden Unternehmen die 
Möglichkeit zu eröffnen, Beteiligungen zu erwerben 
und langfristige Liefer- und Transportverträge abzu
schließen. Außerdem könnte ins Auge gefaßt wer
den, in der Gemeinschaft eine Sicherheitsreserve 
beizubehalten, die überdies bestimmte spezifische 
Beihilfen und selbst entsprechende internationale 
Abkommen rechtfertigen würde. 

2.3. Infrastrukturen 

Der Ausschuß nimmt die von Kommissionsvertre
tern mitgeteilten Informationen zur Kenntnis, daß 
die Infrastrukturen für die Einfuhr fester Brenn
stoffe im großen und ganzen angemessen sind. Er 
empfiehlt, gleichwohl auftretende etwaige Mängel 
zu überprüfen, und regt ferner an, bestimmte Einzel
fälle zu untersuchen, in denen durch die Verbesse
rung der internen Infrastruktur der Verbrauch fester 
Brennstoffe gesteigert werden könnte. 

2.4. Umweltschutz 

Die Bemühungen der Kommission zur Verbesserung 
der Umweltbedingungen sind zu unterstützen. Der 
Ausschuß verweist in diesem Zusammenhang auf 
seine Stellungnahmen zum Umweltschutzprogramm 
im allgemeinen und zum Thema Luftverunreinigung 
im besonderen. 

2.5. Förderung des Verbrauchs fester Brennstoffe 

Angesichts der Gründe und dabei u. a. der Sicher
heitsüberlegungen, die eine gewisse Zurückhaltung 
bei der eigentlich zu erwartenden Umstellung auf 
feste Brennstoffe begreiflich machen, hält es der 
Ausschuß für angebracht, Anreize zur Förderung 
von Investitionen für den Einsatz fester Brennstoffe 
vorzusehen. 

2.6. Globalziel „Feste Brennstoffe — Kernenergie" 
in Kraftwerken 

Der Ausschuß stellt fest, daß das Ziel, 70 bis 75 % 
der gesamten Stromerzeugung aus festen Brennstof
fen und Kernkraft zu decken, global bereits jetzt 
erreicht ist. Da die Lage von Mitgliedstaat zu Mit
gliedstaat aber sehr unterschiedlich ist, sollten nach 
Ansicht des Ausschusses die Mitgliedstaaten die 
Maßnahmen ergreifen, die zur Durchführung der 
Richtlinien 75/404/EWG und 75/405/EWG noch 

geboten sein können ('). Im übrigen vertritt er die 
Auffassung, daß die unterschiedliche Lage in den 
Mitgliedstaaten in Anbetracht der jeweiligen Lage 
im Energiesektor zu beurteilen ist. 

2.7. Investitionsbeihilfen 

Der Ausschuß billigt diese im Prinzip, ganz beson
ders was die Modernisierungsvorhaben betrifft, die 
unter Abstimmung mit den Sozialpartnern konzi
piert werden sollten, und unterstreicht, daß die 
Genehmigungsverfahren für die Gewährung einer 
Beihilfe für die von den Unternehmen unter ihrer 
Verantwortung eingereichten Projekte so einfach 
und zeitsparend wie möglich sein sollten. 

2.8. Kohlehalden 

Der Ausschuß billigt das Vorhaben, Prämien zum 
Abbau der Halden einzuführen, die im Hinblick auf 
die Eröffnung neuer Absatzmöglichkeiten — und 
zwar ohne Druck auf die Höhe der Notierungen — 
gewährt werden sollten. In diesem Zusammenhang 
billigt der Ausschuß die Inkraftsetzung neuer spezi
fischer Maßnahmen zur Verbesserung der Transpa
renz der Notierungen für Gemeinschaftskohle. 
Schließlich vertritt der Ausschuß die Auffassung, 
daß die Unterhaltung einer Sicherheitsreserve ohne 
übermäßige Kosten für die Unternehmen förde
rungswürdig ist. 

2.9. Produktion von Torfund Braunkohle 

Der Ausschuß billigt das Subventionsvorhaben, das 
bis zu 25 % der Investitionen in diesem Sektor geht. 

2.10. Soziale Auswirkungen etwaiger Rationalisie
rungen 

Der Ausschuß ist der Auffassung, daß die im Rah
men der Vorhaben der Kommission vorgesehenen 
sozialen Maßnahmen nur das logische Gegenstück 
zu den beabsichtigten Beihilfen an leistungsfähige 
Zechen darstellen. Diese beiden Aspekte des 
gemeinschaftlichen Konzepts müssen künftig immer 
untrennbar miteinander verbunden werden, zumal 
bei der Festlegung des Gemeinschaftshaushalts. 

(') Richtlinien 75/404/EWG und 75/405/EWG über die 
Einschränkung des Einsatzes von Erdgas bzw. Erd-
ölerzeugnissen in Kraftwerken. 



9. 2. 84 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. C 35/29 

2.11. Haushaltsmäßige Zurechnungsverfahren 

Der Ausschuß hat keine Einwände dagegen, daß die 
Finanzierung der Sozialmaßnahmen nunmehr aus 
dem EWG-Haushalt erfolgt. Er fordert jedoch nach
drücklich, daß diese neue haushaltsmäßige Zurech
nung nicht schlichtweg zu einer Übertragung derzei
tig vorgesehener Mittel führt, sondern daß sie Anlaß 
ist, zusätzlich zu den bereits im Rahmen der EGKS 
vorgesehenen Mitteln neue Mittel zur Verfügung zu 
stellen. 

B. DER VORSCHLAG FÜR EINE VERORDNUNG 
DES RATES ÜBER DIE GEWÄHRUNG EINER 
FINANZIELLEN UNTERSTÜTZUNG DER 
GEMEINSCHAFT ZUGUNSTEN DER INDU
STRIEN, DIE FESTE BRENNSTOFFE ERZEU
GEN 

3. Der Ausschuß befürwortet die allgemeine Linie 
des Kommissionsvorschlags für eine Finanzregelung 
zugunsten des Steinkohlebergbaus sowie der Braun
kohle- und Torfindustrie. Gleichwohl möchte er 
einige wesentliche Bemerkungen zu den vorgeschla
genen Kriterien für einen Anspruch auf Investi
tionshilfe und Haldenabbaubeihilfe vorbringen. 
Diese Vorschläge, die das Kernstück des Entwurfs 
für eine Finanzregelung bilden, stellen eine zu 
restriktive Umsetzung der in der „Mitteilung der 
Kommission an den Rat betreffend Vorschläge für 
eine ausgewogene Politik im Bereich der festen 
Brennstoffe" enthaltenen Grundsätze dar, zu der der 
Ausschuß sich weiter oben geäußert hat. 

3.1. Kriterien für die Beihilfegewährung 

Das Kriterium für die Gewährung einer Investi
tionsbeihilfe für bestehende Untertagebau-Förder-

Geschehen zu Brüssel am 15. Dezember 1983 

kapazitäten des Kohlebergbaus ist nach Ansicht des 
Ausschusses mit einer Untertage-Förderleistung von 
mindestens 380 kg je Mann und Stunde zu hoch 
angesetzt und zu undifferenziert. In die Bewertung 
sollten noch andere Kriterien einbezogen werden, 
die untereinander zu gewichten sind, wie z. B. die 
Übertage-Leistung, die abbaufähigen Vorräte in den 
derzeit betriebenen Strecken, Art und Güte der 
geförderten Kohle, Zustand der technischen Anla
gen und dergleichen. In einer ersten Phase sollte die 
Mindestförderung im Untertagebau auf 320 kg pro 
Mann/Stunde gesenkt werden. 

3.2. Beihilfe zum Haldenabbau 

Diese Beihilfe sollte nicht unbedingt an die Beihilfe 
zur Modernisierung der Steinkohleförderung gekop
pelt werden. Sie sollte vielmehr auch den Betrieben 
gewährt werden, die bereits Modernisierungsmaß
nahmen getroffen haben und über Vorräte zur 
Bedienung des Marktes verfügen. 

4. Anhörung des Ausschusses 

Artikel 24 des Entwurfs sollte dahin gehend geän
dert werden, daß dem Ausschuß die Möglichkeit 
eingeräumt wird, sich regelmäßig über die Fort
schritte ein Urteil zu bilden, die aufgrund der im 
Nachgang zu den ihm vorgelegten Vorschlägen 
erzielt wurden, um gegebenenfalls prüfen zu kön
nen, welche zusätzlichen, modifizierten oder ein
schränkenden Maßnahmen ratsam erscheinen. 

Der Präsident 

des Wirtschafts- und Sozialausschusses 

FraiNjois CEYRAC 
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DIE EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT UND DIE FREIZÜGIGKEIT DER 
FREIEN BERUFE 

J.-P. de CRAYENCOUR 

Die Europäische Gemeinschaft hat nicht nur die Aufgabe, einen Gemeinsamen Markt zu 
errichten, sondern auch „engere Beziehungen zwischen den Staaten zu fördern", die in 
dieser Gemeinschaft zusammengeschlossen sind (Artikel 2 des Vertrages von Rom). Zu 
den Mitteln, um dies zu erreichen, gehört die Freizügigkeit. 

Diese Freizügigkeit betrifft hauptsächlich die freien Berufe. Im Zuge der Beseitigung der 
Hindernisse, die der Freizügigkeit im Wege stehen — teils durch die Ausübung des 
Niederlassungsrechts, vor allem aber durch die Verwirklichung des freien Dienstlei
stungsverkehrs —, nehmen die freien Berufe an der Europäischen Integration teil, indem 
sie sich unabhängig und verantwortungsbewußt in den Dienst ihrer Klienten stellen, 
deren Dasein in zunehmendem Maße von der Gemeinschaft geprägt wird. 

Da es sich durchweg um Berufe handelt, die strengen Vorschriften unterliegen, läßt sich 
diese Freizügigkeit nur gebührend verwirklichen, indem man die Hauptelemente dieser 
Vorschriften einander angleicht. Dies gilt ebenso für die Ausbildungsbedingungen wie 
für die berufsständischen Regeln. 

Indem man bei dieser Angleichung die in den verschiedenen Mitgliedstaaten geltenden 
Regeln einander gegenüberstellt, bietet sich die Gelegenheit, sie im Lichte der Entwick
lung unserer Gesellschaft zu überdenken, unter Wahrung der Unabhängigkeit und Ver
antwortlichkeit dieser Berufsgruppen mit ihrem spezifischen sozialen Beitrag und unter 
dem Gesichtspunkt, die Europäische Integration zu fördern. 

Die hier unter dem Titel „Die Europäische Gemeinschaft und die Freizügigkeit der 
freien Berufe" veröffentlichte Arbeit will das große Interesse an dieser Freizügigkeit und 
die Voraussetzungen für ihre ordnungsgemäße Durchführung herausstellen. Dabei wer
den die juristische Seite und die erhoffte stufenweise Angleichung geschildert, sowie die 
Modalitäten des dringendsten Punktes der Verwirklichung hervorgehoben: die gegensei
tige Anerkennung der Diplome. Die Veröffentlichung beschreibt, was bereits erreicht 
wurde, und erinnert an das, was noch zu tun bleibt. 

J.-P. de CRAYENCOUR — geboren in London am 16. Juli 1915, Belgier. Studium der Rechtswis
senschaft an der Universität Löwen. Anwalt in der Ausbildung bei der Rechtsanwaltskammer von 
Brüssel, sodann Direktor des Centre d'etudes de la Föderation nationale des classes moyennes. Mit
glied des Verwaltungsrates und Generalsekretär des Institut international d'etudes des classes 
moyennes. Mitglied des Kabinetts des Ministers für den Mittelstand im Jahr 1958. Bediensteter der 
Kommission der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft in der Direktion Niederlassungsrecht am 
1. März 1959, Abteilungsleiter am 1. Juni 1959, Ruhestand am 1. Mai 1973. Gründet das Europä
ische Sekretariat der freien intellektuellen und sozialen Berufe (SEPLIS — mit Sitz in Brüssel). 
Verheiratet, Vater von sechs Kindern. Gründer, Vorsitzender und Präsident des nationalen Verban
des der Elternvereinigungen im Jahre 1956. Capitaine-commandant der Reserve ehrenhalber im er
sten Regiment des Guides. Kriegsfreiwilliger, Kriegsgefangener, Mitglied des bewaffneten Wider
standes. 

Veröffentlicht in: Dänisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Portugie
sisch, Spanisch. 
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FREIGABE DER HISTORISCHEN ARCHIVE DER EUROPAISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN 

Selten hat ein so weitreichendes und tief verwurzeltes geschichtliches Ereignis wie der 
Aufbau Europas einen so leicht zu datierenden und zu lokalisierenden Ursprung gehabt. 
Die Geburtsstunde der Gemeinschaft wurde an einem bestimmten Tag in einem ganz 
neuen Register vermerkt. Viele Zeugen dieses Geschehens leben noch, und die große 
Debatte, die die Entstehung der Gemeinschaft vor 30 Jahren begleitet hat, ist im Ge
dächtnis der Allgemeinheit verwurzelt. Es ist nicht zu früh, um sie mit der Objektivität, 
die die Zeit mit sich bringt, wachzurufen und auch nicht zu spät, um die lebendige 
Erinnerung daran festzuhalten. Es ist vielmehr gerade der richtige Zeitpunkt. Die Frei
gabe der Archive kommt zur rechten Zeit, damit die Historiker die Chronisten ablösen 
und die Forscher die Zeugenberichte für authentisch erklären können. 

Die Gemeinschaften wollen dieses Ereignis durch die Veröffentlichung des vorliegenden 
Archivführers würdigen, der informieren soll über den historischen Kontext der Europä
ischen Gemeinschaften und über das Quellenmaterial in den Gemeinschaftsarchiven. 

Veröffentlicht in: Dänisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch. 
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